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Erledigte Eintragungen werden – von Ausnahmen ab ge se hen – vom
Grund  buch amt nicht von Amts wegen ge löscht, sondern nur auf Antrag
von Betei ligten. Die hier für erforderlichen Bewilligungen und sonstigen zu
der Lö  schung erforderlichen Erklärungen (insbesondere die Zu  stim mungs -
erklärungen von Eigentümern zur Lö schung einer getilgten Hypo thek oder
Grundschuld) be dür fen eben  falls der notariellen Beurkundung oder nota ri -
ellen Beglau bi gung.
Um das Grundbuchblatt „sauber” zu halten, kann es sich ins besondere für
die Eigentümerin bzw. den Eigen tümer em pfehlen, die Löschung erledig-
ter Ein tra gungen zu be an    tragen, selbst wenn das Gerichts- und
Notarkosten ver ur   sacht. In dem Zeitpunkt, in dem das durch Hypo thek ge   -
sich erte Darlehen zurückgezahlt wird, wird die Gläu bi gerin bzw. der
Gläubiger die Löschungs be wil ligung für die Hy po thek problemlos erteilen.
Jahrzehnte später gibt es die alten Gläubiger vielleicht nicht mehr. Dann
wird die Lö schung schwierig und langwierig. Das kann sich är ger lich aus-
wirken, wenn das Grundstück rasch verkauft oder be lastet werden soll und
Käufer oder Kreditgeber das Ge schäft von der vorherigen Löschung der
alten Hy po  thek abhängig machen. Auch wenn getilgte Hy po the ken und
Grund  schulden aus Gründen der Rang wah rung nicht ge löscht werden sol-
len, ist es daher zweck  mäßig, die Lö  schungs   bewilligung der Gläubiger
ein zuholen und – zu sam   men mit den etwa vor handenen Hypotheken- und
Grund     schuld brie   fen  – sicher aufzu be wahren.

Einsicht in das Grundbuch
Nach § 12 der Grundbuchordnung ist die Einsicht in das Grund  buch
jeder Person gestattet, die ein berechtigtes In te  resse darlegt. Soweit sie
ein Recht auf Ein sicht hat, kann sie auch die Erteilung einer einfachen
oder be glau big  ten Ab  schrift verlangen.
Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Person, die in das Grund -
buch Einsicht nehmen will, ein ver ständ  liches, durch die Sachlage ge -
recht fertigtes Inte res se ver folgt. Es reicht aus, dass zur Überzeugung des
Grund buch   amtes sach liche Gründe vorgetragen werden, welche die
Verfol gung unbefugter Zwecke oder bloßer Neugier aus   geschlos sen
erscheinen lassen. Soweit die Grundbücher elektronisch ge führt werden,
ist für zugelassene Teilnehmer auch eine Einsicht über das Internet mög-
lich (Einzelheiten zum Verfahren und den Kosten ergeben sich aus dem
Falt blatt: Was Sie über die Internet-Grundbucheinsicht wissen sollten).

Die rechtliche Bedeutung der Eintragung
Das Grundbuch hat nicht nur die Bedeutung, eine zu -
ver lässige Übersicht über die an einem Grundstück be -
ste hen den Rech te zu geben. Vielmehr sind auch die Ent -
ste hung, Rang   folge und Fort bestand dieser Rechte in
der Re gel von der Eintragung abhängig.

Eintragung und Entstehung der Rechte
Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück,
zu Be lastungen eines Grundstücks mit einem Recht
sowie zur Über tragung oder Belastung eines solchen
Rechts ist die Ein tragung der Rechtsänderung im Grund -
buch erfor der lich. Bei der Übertragung des Eigen tums
an einem Grund    stück werden Erwerber daher Ei gen   -
tümer nicht schon durch die Einigung mit der alten
Eigentü merin bzw. dem alten Eigentümer über den Ei -
gen tums über gang (Auf las  sung), sondern erst mit der
Ein tragung der Ei gen tums   änderung im Grundbuch.
Auch eine Hypo thek oder Grund  schuld muss eingetra-
gen wer den, damit sie ent   stehen kann. Zudem muss,
soweit über sie eine be son dere Ur kun de aus  gestellt
wird (Hypo thekenbrief, Grund     schuld brief), diese über-
geben oder die Übergabe durch eine be sondere Ver  -
ein barung ersetzt werden.
Der Eintragungsgrundsatz wird in einigen Sonder fällen,
ins  besondere bei Rechtsnachfolge kraft Geset zes oder
kraft Staats aktes, durchbrochen: Wenn z. B. die alte Ei -
gen   tü me rin stirbt, werden ihre Erben kraft Gesetzes Ei -
gen tümer. Sie werden im Wege der Grund buchbe rich -
ti gung als Ei gen tü mer in das Grund buch eingetragen.
Im Zwangs  ver   stei ge rungs verfahren erwerben Ersteher
das Ei     gen tum bereits mit dem Zuschlag und nicht erst
mit ihrer nach folgenden Ein tragung als Eigentümer.
Soweit über Hypotheken oder Grundschulden Briefe er -
teilt sind, ersetzt bei der Übertragung dieser Rechte die
Über  gabe des Briefes die Eintragung. Außerdem ist
eine schrif t liche Abtretungserklärung erforderlich.

Rang der Rechte
Die Rangverhältnisse unter den verschiedenen Rechten
wer                 den, soweit sie in einer Abteilung eingetragen
sind, durch ihre Reihenfolge bestimmt. Soweit die
Rech  te in ver  schiedenen Abteilungen eingetragen
sind, hat das un ter An    ga be eines früheren Tages ein-
getragene Recht den Vor   rang.
Der Rang spielt eine besondere Rolle bei den Hypo -
theken und Grundschulden: Wenn der Erlös bei der
Zwangs        ver steigerung nicht ausreicht, um alle Hypo -
the  ken und Grund           schulden zu tilgen, dann werden
nicht alle Gläu   biger mit einem gleichen Bruchteil be -
friedigt, son dern zu erst die/der erste vollständig,
dann die/der zweite usw., bis der Erlös erschöpft ist.

Es kann vereinbart und eingetragen werden, dass im
Grund      buch eingetragene Gläubiger oder Berechtigte
neu en Gläubigern oder Berechtigten den Vorrang ein -
räu men und selbst mit ihren Rechten im Rang zu rück -
treten. Dann gehen die neuen Gläubiger oder Be rech -
tig ten aber auch bei der Zwangs versteigerung vor,
was die Sich e rung der zurücktretenden Gläubiger
oder Be rech tig  ten völ    lig entwerten kann. 
Es kommt häufig vor, dass ältere Men  schen ihr Haus -
grundstück gegen Ge wäh rung eines Woh nungsrechts,
eines Altenteils oder einer Rente über tra  gen und dass
diese Rechte zur Sicherung im Grund  buch des Grund -
stücks eingetragen werden. Wenn die neu e Eigen -
tümerin bzw. der neue Ei gen tümer dann das Grund  -
stück beleihen will, sagt ihr/ihm die Bank häufig, dass
bes sere Kondi tionen für das Dar lehen zu er langen
sind, wenn das Dar lehen an erster Stelle, also mit Rang
vor dem Woh nungs recht, dem Altenteil oder der Real -
last für die Rente ein ge tragen wird. 

Neue Ei gen tümer treten dann gelegentlich an die frü -
he ren Eigen tümer und jetzt noch als Berech tigte des
Woh nungs  rechts usw. ein getra ge   nen alten Leute heran
mit der Bitte, doch dem Dar le hen der Bank den Vor -
rang zu ge währen und selbst zu rück       zutreten. 
Hier ist Vor sicht ge boten. Das Woh nungs  recht usw. ist
zur Siche  rung der früheren Eigentümer ein   getragen
wor den. Diese Siche rung kann durch den Rang     rücktritt
wert  los werden. Be rech  tigte eines Woh nungs     rechtes,
eines Alten teils oder einer Reallast sollten da her hell -
hörig werden, wenn neue Ei gentümer sie bit ten, doch
beim Notar eine Erklärung zu unterschreiben.

Der gute Glaube an den Inhalt des Grund -
buches
Ist im Grundbuch für eine Person ein Recht eingetra-
gen, so wird vermutet, dass ihr das Recht zusteht. Der
oder die eingetragene Berechtigte braucht danach im
Streit fall sein Recht nicht zu beweisen, sondern es ist
Sache der Ge gen sei te, das Gegenteil zu beweisen. Ist
ein im Grund buch ein ge  tragenes Recht gelöscht, so
wird ver mu tet, dass das Recht nicht besteht.

Weiter gilt zugunsten der Person, die ein Recht an
einem Grund stück oder ein Recht an einem solchen
Recht (z. B. ein Pfandrecht an einer Hypothek) erwirbt,
der Inhalt des Grund  buches als richtig, es sei denn,
dass ein Wider spruch ge gen die Richtigkeit eingetra-
gen oder die Un rich tigkeit der Erwerberseite bekannt
ist. Wenn in dem oben erwähnten Fall die eingetra -
genen ge setz lichen Er ben vor Eintragung des Wider -
spruchs das Grund stück ver kaufen und das Eigentum
auf die Er werber über tragen, so werden die Erwerber
mit der Ein  tragung Eigen  tümer und nicht eingetragene
Testa ments erben ver lieren ihr Ei gen  tum. Man kann sich
daher auf den Inhalt des Grund bu ches insoweit verlas-
sen, dass ein getragene Rech te be stehen oder nicht ein-
getragene, aber eintra gungs fä hige Rech   te nicht beste-
hen. Das gilt aller dings nicht für Rechte, die nicht im
Grund buch einge tra gen werden kön nen, aber gleich -
wohl gewissermaßen am Grund stück haf ten (z. B. An      -
lieger   bei  träge, öffentlich -recht  liche Bau be schrän  kun g  en
und Baulasten).

Die rangletzten Gläu bi ger ge hen bei der Zwangsver -
steigerung nicht selten leer aus. Wer also Geld gegen
Sicher heiten im Grund    buch aus  leiht, kann sich nicht
allein darauf ver lassen, dass zu sei nen Gunsten ein
Recht im Grundbuch ein     getragen wird. Sie bzw. er
muss auch bedenken, wel chen Erlös das belastete
Grund stück bei einer Zwangs ver steigerung wohl erzie-
len wird und welche Rechte ihr/ihm im Rang vorge-
hen. Gesichert ist sie bzw. er nur, wenn der mit ei ni -
ger Sicherheit zu erwartende Erlös hoch genug ist, um
nach Auszahlung der rang besseren Gläu biger noch
die eigene Forderung zu befrie digen. Diese Prüfung
nimmt das Grund buchamt den Betei lig ten nicht ab. Ein
1.000 qm großes Grund stück kann nichts oder viele
Millionen Euro wert sein, je nachdem wo es liegt, wie
es be baut ist und wie der Grund stücks markt Lage und
Be bau ung be wertet. Das Grund buch   amt prüft das
nicht nach.



Für den Rechtsverkehr ist es daher wichtig, die wesen t lichen Rechtsverhält -
nisse eines Grundstückes zuverlässig und verbindlich festzuhalten. Diesem
Zweck dient das Grund      buch.
Das Grundbuch ist ein bei den Amtsgerichten geführtes Register für die
Grundstücke eines Gemeindebezirks, der in mehrere Grundbuchbezirke
unterteilt sein kann.
Das „Grundbuch” besteht aus Grundbuchblättern. Auf einem Grundbuch -
blatt werden im Regelfall alle Grund stü cke verzeichnet, die der Eigen -
tümerin bzw. dem Ei gen tümer im Bezirk des Grund bu ches gehören. Außer
für Grund  stücke wird für Erbbau rechte und regelmäßig auch für Woh -
nungs- und Teil eigen tum ein besonderes Grund buchblatt angelegt (Erb bau -
grundbuch bzw. Wohnungs- und /oder Teilei gen tumsgrundbuch).
Sämtliche Grundbuchblätter desselben Grundbuchbe zirks erhalten fortlau-
fende Nummern. Für je des Grundbuchblatt wird ein besonders gesicherter
Hefter geführt. Seit Februar 2007 sind alle Grundbücher in Nordrhein-
Westfalen auf die elektronische Grund buch führung umgestellt. Die Papier -
grund bücher wurden entheftet, eingescannt, in den Datenspeicher des zen-
tralen Rechenzentrums übertragen und nach Überprüfung der inhaltlichen
Rich tigkeit als „elektronisches Grundbuch“ freigegeben. Der Grundbuch -
inhalt selbst blieb dabei unverändert.
Im Anschluss an die Freigabe steht das Grundbuch nun für die elektroni-
sche Bearbeitung zur Verfügung. Das Grundbuch kann in NRW nicht mehr
in Papierform „eingesehen” werden, sondern es wird auf Computerbild -
schir men sichtbar gemacht und bei Bedarf ausgedruckt. Auf den Grund -
buchausdrucken erscheinen die ursprünglich roten Unterstrei chungen, mit
denen gelöschte Eintragungen kenntlich gemacht werden, in schwarzer
Farbe.

bezeichnet (z. B. Gemarkung Düsseldorf-Alt stadt, Flur 5, Flurstück 312).
Zu sätz lich werden Wirt schafts      art (z. B. Betriebsfläche und Frei fläche,
Land wirtschafts fläche), Lage (z. B. Straße und Haus-Nr.) und Grö  ße des
Grund stückes ausgewiesen. Im Bestands ver zeich   nis werden auch subjek-
tiv dingliche Rechte (z. B. Überfahrts rechte, die den jeweiligen Ei gen -
tümern eines Grund stückes an einem anderen Grund  stück zustehen) und
in der Regel Miteigentumsan teile von Grundstücken (z. B. an der ge mein  -
samen Zu  fahrt zu mehreren Rei hen haus grund stü     cken) eingetragen.

Abteilung I
Hier wird die Eigentümerin bzw. der Eigentümer ein getra   gen; mehrere
Eigen tümer unter Angabe des sie ver bin   den den Rechts ver hältnisses (z. B.
„als Mitei gen    tümer zu je 1/2” oder „in Erben  ge     meinschaft”). Ferner wird
die Grund   lage der Eigen tums eintragung ange ge ben. Das ist beispiels-
weise bei einem Erwerb aufgrund eines Kauf- oder Schenkungsvertrages
die datums mä ßig be zeich   nete Einigung der Parteien über die Rechts än -
de rung (Auflas sung), bei einem Erwerb im Zwangs   ver  stei  ge     rungs ver fah -
ren der Zuschlags be schluss, bei einem Erwerb im Wege der Erbfolge der
zum Nach weis vorge legte Erb schein.

Abteilung II
Hier werden eingetragen:
a) Alle Belastungen des Grundstückes mit Ausnahme von Hypotheken,

Grund- und Rentenschulden. Hier    her ge hören z. B. Überfahrtsrechte
Dritter, die das Grund stück belasten, das Altenteil, das Woh nungs  -
recht, der Nieß      brauch und die zur Sicherung einer Rente ein ge -
tragene Real last.

b) Beschränkungen des Verfügungsrechts der Eigen tü me   rin bzw. des
Eigentümers sowie die das Ei gen tum be         tref fenden Vormerkungen und
Wider sprü   che. Auf eine Beschränkung des Verfügungs rechts weist
z. B. der Ver merk hin, dass über das Ver  mö gen des Ei  gen tü           mers ein
Insolvenz ver fahren eröff net wor den, dass Nach    erb folge, Tes  ta ments     -
vollstre ckung oder die Zwa    n gs         ver stei    gerung des Grundstücks an ge -
ordnet ist.
Eine Vormerkung kann sich zum Schutz von Grund       stücks käufern emp-
fehlen, weil zwischen dem Ab schluss des notariellen Kaufvertrages
und der Um schreibung des Eigen  tums oft längere Zeit ver   geht, bis die
Finan zierung geregelt ist und be hörd    liche Genehmigungen und
Unbedenk      lich keits         be  schei ni gungen eingeholt worden sind. In dieser
Zeit könnten Verkäufer das Grundstück noch an Drit te verkaufen und
diesen das Eigentum über  tra gen. Um Käufer hiergegen zu sichern,
soll te re gel mä  ßig ver einbart werden, dass zugunsten von Käu fern
eine Vormerkung zur Sicherung des An     spruchs auf Übertragung des
Eigentums ein ge tra gen wird.
Ein Widerspruch kommt in Betracht, wenn das Ei gen  tum an einem
Grundstück zweifelhaft wird. Ein Bei spiel: Nach dem Tode der bishe-
rigen Ei gen     t ü me rin sind die gesetzlichen Erben als Ei gen tümer ein ge -
tra  gen worden. Nachträglich wird ein Tes ta ment der frü  he  ren Eigen -
tümerin gefun den, in dem sie eine drit te Person als Erben ein setzt.
Hier könnte diese Person einen Widerspruch gegen das Eigen tum der
ge setz lichen Erben ein tragen lassen.

c) Hinweise auf Enteignungs- und andere Verfahren, die das Grundstück
betreffen (z. B. städte bau   liche Sa  nie rungs- und Entwicklungsverfahren).

Abteilung III
Hier werden Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
ein schließlich der sich auf diese Rechte beziehenden
Vor mer kungen und Widersprüche eingetragen. Hypo -
thek und Grund      schuld geben Gläubigern das Recht auf
Zahlung einer bestimmten Summe „aus dem Grund -
stück“. Diese Zahlung erfolgt, wenn nicht freiwillig
gezahlt wird, durch Zwangsvollstreckung (Zwangs ver -
steigerung, Zwangsverwaltung). Hypothek und Grund -
schuld un ter  scheiden sich etwas in der recht lichen
Verknü pfung zwischen diesem Recht und der For de -
rung, die durch dieses Recht gesichert wird.
Im „Bürgerservice“ des Justizportals www.justiz.nrw.de
finden Sie weitere Informationen zur Funktion des
Grundbuchs und seiner Gliederung.

Verfahren des Grundbuchamtes
Das Grundbuch wird von dem beim Amtsgericht ein ge rich      teten
Grundbuchamt geführt. Zuständig sind dort die Rechtspfleger (vgl. dazu
das Faltblatt: Was Sie über die Rechts pflegerschaft wis   sen sollten) und die
Urkunds beamten der Ge schäfts stel le. Das Verfahren des Grund buchamtes
rich  tet sich nach der Grund buchordnung und einigen ergän zen den Vor -
schrif ten.

Eintragung
Grundsatz ist, dass im Grundbuch nur etwas ein getragen wird, wenn die-
jenigen, deren Rechte durch die Ein tra gung be troffen werden, die Ein tra -
gung bewilligt haben.
Wenn eine Hypothek oder Grundschuld eingetragen wer den soll, muss
die Eigentümerin bzw. der Eigen tü mer die Ei ntragung bewilligen. Soll das
Eigentum am Grund stück auf neue Eigentümer umgeschrieben wer den,
die das Grund  stück gekauft haben, so muss die alte Eigen tü me  rin bzw.
der alte Eigentümer die Umschrei bung be wil li gen. Bei Eigentums um schrei -
bungen muss außerdem nach   ge wiesen werden, dass sich neue und alte
Eigen tü mer in nota rieller Form über den Eigentums über gang ge  ei nigt
haben.

In bestimmten Fällen wird eingetragen auf Ersuchen eines Gerichts (z. B.
Insolvenzvermerk, Zwangsver  stei ge  rungs ver  merk) oder einer Behörde
(z. B. Vermerke über Sa nie rungsver   fahren).
Eine Zwangshypothek kann auch auf Antrag von Gläu bi gern, die einen
vollstreckbaren Titel über eine Geld for derung gegen die Eigentümerin
bzw. den Eigentümer haben, eingetragen werden.
Das Grundbuchamt nimmt eine Eintragung nur vor, wenn ihm die Ein tragungs -
bewilligung und etwaige son s    ti  ge zu der Eintragung erforderlichen
Erklärungen durch öffent liche oder öffentlich be glau   bigte Urkunden nach  ge -
wie sen werden. Das bedeutet praktisch, dass die Erklär ungen von Privatleuten
notariell beurkundet oder no  ta  riell be glau   bigt sein müssen. Die deshalb aufzu -
suchen den No ta re können auch Auskunft geben über etwaige Mög lich kei ten
einer Gebührenbefreiung oder -er     mä ßigung (z. B. bei Neubau ten; zum
Umfang der Tätigkeiten von Notaren bei Grund stücks  ge schäften vgl. das
Faltblatt: Was Sie über das No ta riat wissen sollten). Grund  sätzlich sind die Tä   -
tig  kei ten vom Grundbuchamt und Notaren kosten pflich tig.

Grund und Boden ist ein Gut, das nicht vermehrt werden
kann und das wegen seiner Knappheit wertvoll ist. Dem Ei -
gentum an Grundstücken kommt daher besondere Bedeu tung
zu. Grund stücke werden bevorzugt als Sich er hei  ten für Kre -
dite in der Form der Hypothek oder Grund schuld verpfändet.
Sie können auch mit anderen Rechten be lastet werden. Ferner
können Eigen tums rechte der Eigen tümer oder ihre Befugnis,
über das Grund stück zu ver  fügen, beschränkt sein.

Jedes Grundbuch besteht aus 5 Teilen:
Die Aufschrift bezeichnet das Amtsgericht, das das Grund      buch führt, den
Grundbuchbezirk und die Num mer des Blattes (z. B. Amtsgericht Düs sel -
dorf, Grund buch von Oberbilk, Blatt 22222).
Im Bestandsverzeichnis sind unter je einer laufenden Num      mer die Grund -
stücke aufgeführt, die der Eigen tü me rin bzw. dem Eigentümer im Grund -
buchbezirk ge hören. Dabei werden die Grundstücke mit den von den
Katas  ter ämtern mitgeteilten Angaben nach Ge markung, Flur und Flur  stück

Löschung
Löschung bedeutet nicht, dass eine Eintragung aus
dem Grund   buch entfernt wird. Eine Eintragung im
Grund buch wird vielmehr „gelöscht”, indem ein Ver -
merk ein ge      tragen wird, dass die betreffende Ein -
tragung ge löscht ist. Au ßerdem wird die „gelöschte”
Eintragung der bes  seren Über sicht halber „gerötet”
(rot unterstrichen). Rot un   ter  strich ene Eintragungen im
Grund buch (auf der Grund    buch   ablichtung und auf dem
elektronischen Grundbuchausdruck erscheinen die Unter -
streich ungen schwarz!) sind daher nicht besonders wich-
tig, sondern er le   digt.
Auf diese Weise bleiben erledigte Eintragungen im
Grund   buch sichtbar. Das gilt auch für Eintragungen, die
der Ei gen tümerin bzw. dem Eigentümer unangenehm
sind und die, selbst wenn sie erledigt sind, Banken bei
Kre dit  ver hand lungen misstrauisch machen (z. B. Insol -
venz     vermerke, Zwangs versteigerungsvermerke, Zwangs  -
hy   po theken). Man soll darauf bedacht sein, dass es zu
sol   chen Eintragungen erst gar nicht kommt.
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samen Zu  fahrt zu mehreren Rei hen haus grund stü     cken) eingetragen.

Abteilung I
Hier wird die Eigentümerin bzw. der Eigentümer ein getra   gen; mehrere
Eigen tümer unter Angabe des sie ver bin   den den Rechts ver hältnisses (z. B.
„als Mitei gen    tümer zu je 1/2” oder „in Erben  ge     meinschaft”). Ferner wird
die Grund   lage der Eigen tums eintragung ange ge ben. Das ist beispiels-
weise bei einem Erwerb aufgrund eines Kauf- oder Schenkungsvertrages
die datums mä ßig be zeich   nete Einigung der Parteien über die Rechts än -
de rung (Auflas sung), bei einem Erwerb im Zwangs   ver  stei  ge     rungs ver fah -
ren der Zuschlags be schluss, bei einem Erwerb im Wege der Erbfolge der
zum Nach weis vorge legte Erb schein.

Abteilung II
Hier werden eingetragen:
a) Alle Belastungen des Grundstückes mit Ausnahme von Hypotheken,

Grund- und Rentenschulden. Hier    her ge hören z. B. Überfahrtsrechte
Dritter, die das Grund stück belasten, das Altenteil, das Woh nungs  -
recht, der Nieß      brauch und die zur Sicherung einer Rente ein ge -
tragene Real last.

b) Beschränkungen des Verfügungsrechts der Eigen tü me   rin bzw. des
Eigentümers sowie die das Ei gen tum be         tref fenden Vormerkungen und
Wider sprü   che. Auf eine Beschränkung des Verfügungs rechts weist
z. B. der Ver merk hin, dass über das Ver  mö gen des Ei  gen tü           mers ein
Insolvenz ver fahren eröff net wor den, dass Nach    erb folge, Tes  ta ments     -
vollstre ckung oder die Zwa    n gs         ver stei    gerung des Grundstücks an ge -
ordnet ist.
Eine Vormerkung kann sich zum Schutz von Grund       stücks käufern emp-
fehlen, weil zwischen dem Ab schluss des notariellen Kaufvertrages
und der Um schreibung des Eigen  tums oft längere Zeit ver   geht, bis die
Finan zierung geregelt ist und be hörd    liche Genehmigungen und
Unbedenk      lich keits         be  schei ni gungen eingeholt worden sind. In dieser
Zeit könnten Verkäufer das Grundstück noch an Drit te verkaufen und
diesen das Eigentum über  tra gen. Um Käufer hiergegen zu sichern,
soll te re gel mä  ßig ver einbart werden, dass zugunsten von Käu fern
eine Vormerkung zur Sicherung des An     spruchs auf Übertragung des
Eigentums ein ge tra gen wird.
Ein Widerspruch kommt in Betracht, wenn das Ei gen  tum an einem
Grundstück zweifelhaft wird. Ein Bei spiel: Nach dem Tode der bishe-
rigen Ei gen     t ü me rin sind die gesetzlichen Erben als Ei gen tümer ein ge -
tra  gen worden. Nachträglich wird ein Tes ta ment der frü  he  ren Eigen -
tümerin gefun den, in dem sie eine drit te Person als Erben ein setzt.
Hier könnte diese Person einen Widerspruch gegen das Eigen tum der
ge setz lichen Erben ein tragen lassen.

c) Hinweise auf Enteignungs- und andere Verfahren, die das Grundstück
betreffen (z. B. städte bau   liche Sa  nie rungs- und Entwicklungsverfahren).

Abteilung III
Hier werden Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
ein schließlich der sich auf diese Rechte beziehenden
Vor mer kungen und Widersprüche eingetragen. Hypo -
thek und Grund      schuld geben Gläubigern das Recht auf
Zahlung einer bestimmten Summe „aus dem Grund -
stück“. Diese Zahlung erfolgt, wenn nicht freiwillig
gezahlt wird, durch Zwangsvollstreckung (Zwangs ver -
steigerung, Zwangsverwaltung). Hypothek und Grund -
schuld un ter  scheiden sich etwas in der recht lichen
Verknü pfung zwischen diesem Recht und der For de -
rung, die durch dieses Recht gesichert wird.
Im „Bürgerservice“ des Justizportals www.justiz.nrw.de
finden Sie weitere Informationen zur Funktion des
Grundbuchs und seiner Gliederung.

Verfahren des Grundbuchamtes
Das Grundbuch wird von dem beim Amtsgericht ein ge rich      teten
Grundbuchamt geführt. Zuständig sind dort die Rechtspfleger (vgl. dazu
das Faltblatt: Was Sie über die Rechts pflegerschaft wis   sen sollten) und die
Urkunds beamten der Ge schäfts stel le. Das Verfahren des Grund buchamtes
rich  tet sich nach der Grund buchordnung und einigen ergän zen den Vor -
schrif ten.

Eintragung
Grundsatz ist, dass im Grundbuch nur etwas ein getragen wird, wenn die-
jenigen, deren Rechte durch die Ein tra gung be troffen werden, die Ein tra -
gung bewilligt haben.
Wenn eine Hypothek oder Grundschuld eingetragen wer den soll, muss
die Eigentümerin bzw. der Eigen tü mer die Ei ntragung bewilligen. Soll das
Eigentum am Grund stück auf neue Eigentümer umgeschrieben wer den,
die das Grund  stück gekauft haben, so muss die alte Eigen tü me  rin bzw.
der alte Eigentümer die Umschrei bung be wil li gen. Bei Eigentums um schrei -
bungen muss außerdem nach   ge wiesen werden, dass sich neue und alte
Eigen tü mer in nota rieller Form über den Eigentums über gang ge  ei nigt
haben.

In bestimmten Fällen wird eingetragen auf Ersuchen eines Gerichts (z. B.
Insolvenzvermerk, Zwangsver  stei ge  rungs ver  merk) oder einer Behörde
(z. B. Vermerke über Sa nie rungsver   fahren).
Eine Zwangshypothek kann auch auf Antrag von Gläu bi gern, die einen
vollstreckbaren Titel über eine Geld for derung gegen die Eigentümerin
bzw. den Eigentümer haben, eingetragen werden.
Das Grundbuchamt nimmt eine Eintragung nur vor, wenn ihm die Ein tragungs -
bewilligung und etwaige son s    ti  ge zu der Eintragung erforderlichen
Erklärungen durch öffent liche oder öffentlich be glau   bigte Urkunden nach  ge -
wie sen werden. Das bedeutet praktisch, dass die Erklär ungen von Privatleuten
notariell beurkundet oder no  ta  riell be glau   bigt sein müssen. Die deshalb aufzu -
suchen den No ta re können auch Auskunft geben über etwaige Mög lich kei ten
einer Gebührenbefreiung oder -er     mä ßigung (z. B. bei Neubau ten; zum
Umfang der Tätigkeiten von Notaren bei Grund stücks  ge schäften vgl. das
Faltblatt: Was Sie über das No ta riat wissen sollten). Grund  sätzlich sind die Tä   -
tig  kei ten vom Grundbuchamt und Notaren kosten pflich tig.

Grund und Boden ist ein Gut, das nicht vermehrt werden
kann und das wegen seiner Knappheit wertvoll ist. Dem Ei -
gentum an Grundstücken kommt daher besondere Bedeu tung
zu. Grund stücke werden bevorzugt als Sich er hei  ten für Kre -
dite in der Form der Hypothek oder Grund schuld verpfändet.
Sie können auch mit anderen Rechten be lastet werden. Ferner
können Eigen tums rechte der Eigen tümer oder ihre Befugnis,
über das Grund stück zu ver  fügen, beschränkt sein.

Jedes Grundbuch besteht aus 5 Teilen:
Die Aufschrift bezeichnet das Amtsgericht, das das Grund      buch führt, den
Grundbuchbezirk und die Num mer des Blattes (z. B. Amtsgericht Düs sel -
dorf, Grund buch von Oberbilk, Blatt 22222).
Im Bestandsverzeichnis sind unter je einer laufenden Num      mer die Grund -
stücke aufgeführt, die der Eigen tü me rin bzw. dem Eigentümer im Grund -
buchbezirk ge hören. Dabei werden die Grundstücke mit den von den
Katas  ter ämtern mitgeteilten Angaben nach Ge markung, Flur und Flur  stück

Löschung
Löschung bedeutet nicht, dass eine Eintragung aus
dem Grund   buch entfernt wird. Eine Eintragung im
Grund buch wird vielmehr „gelöscht”, indem ein Ver -
merk ein ge      tragen wird, dass die betreffende Ein -
tragung ge löscht ist. Au ßerdem wird die „gelöschte”
Eintragung der bes  seren Über sicht halber „gerötet”
(rot unterstrichen). Rot un   ter  strich ene Eintragungen im
Grund buch (auf der Grund    buch   ablichtung und auf dem
elektronischen Grundbuchausdruck erscheinen die Unter -
streich ungen schwarz!) sind daher nicht besonders wich-
tig, sondern er le   digt.
Auf diese Weise bleiben erledigte Eintragungen im
Grund   buch sichtbar. Das gilt auch für Eintragungen, die
der Ei gen tümerin bzw. dem Eigentümer unangenehm
sind und die, selbst wenn sie erledigt sind, Banken bei
Kre dit  ver hand lungen misstrauisch machen (z. B. Insol -
venz     vermerke, Zwangs versteigerungsvermerke, Zwangs  -
hy   po theken). Man soll darauf bedacht sein, dass es zu
sol   chen Eintragungen erst gar nicht kommt.



Für den Rechtsverkehr ist es daher wichtig, die wesen t lichen Rechtsverhält -
nisse eines Grundstückes zuverlässig und verbindlich festzuhalten. Diesem
Zweck dient das Grund      buch.
Das Grundbuch ist ein bei den Amtsgerichten geführtes Register für die
Grundstücke eines Gemeindebezirks, der in mehrere Grundbuchbezirke
unterteilt sein kann.
Das „Grundbuch” besteht aus Grundbuchblättern. Auf einem Grundbuch -
blatt werden im Regelfall alle Grund stü cke verzeichnet, die der Eigen -
tümerin bzw. dem Ei gen tümer im Bezirk des Grund bu ches gehören. Außer
für Grund  stücke wird für Erbbau rechte und regelmäßig auch für Woh -
nungs- und Teil eigen tum ein besonderes Grund buchblatt angelegt (Erb bau -
grundbuch bzw. Wohnungs- und /oder Teilei gen tumsgrundbuch).
Sämtliche Grundbuchblätter desselben Grundbuchbe zirks erhalten fortlau-
fende Nummern. Für je des Grundbuchblatt wird ein besonders gesicherter
Hefter geführt. Seit Februar 2007 sind alle Grundbücher in Nordrhein-
Westfalen auf die elektronische Grund buch führung umgestellt. Die Papier -
grund bücher wurden entheftet, eingescannt, in den Datenspeicher des zen-
tralen Rechenzentrums übertragen und nach Überprüfung der inhaltlichen
Rich tigkeit als „elektronisches Grundbuch“ freigegeben. Der Grundbuch -
inhalt selbst blieb dabei unverändert.
Im Anschluss an die Freigabe steht das Grundbuch nun für die elektroni-
sche Bearbeitung zur Verfügung. Das Grundbuch kann in NRW nicht mehr
in Papierform „eingesehen” werden, sondern es wird auf Computerbild -
schir men sichtbar gemacht und bei Bedarf ausgedruckt. Auf den Grund -
buchausdrucken erscheinen die ursprünglich roten Unterstrei chungen, mit
denen gelöschte Eintragungen kenntlich gemacht werden, in schwarzer
Farbe.

bezeichnet (z. B. Gemarkung Düsseldorf-Alt stadt, Flur 5, Flurstück 312).
Zu sätz lich werden Wirt schafts      art (z. B. Betriebsfläche und Frei fläche,
Land wirtschafts fläche), Lage (z. B. Straße und Haus-Nr.) und Grö  ße des
Grund stückes ausgewiesen. Im Bestands ver zeich   nis werden auch subjek-
tiv dingliche Rechte (z. B. Überfahrts rechte, die den jeweiligen Ei gen -
tümern eines Grund stückes an einem anderen Grund  stück zustehen) und
in der Regel Miteigentumsan teile von Grundstücken (z. B. an der ge mein  -
samen Zu  fahrt zu mehreren Rei hen haus grund stü     cken) eingetragen.

Abteilung I
Hier wird die Eigentümerin bzw. der Eigentümer ein getra   gen; mehrere
Eigen tümer unter Angabe des sie ver bin   den den Rechts ver hältnisses (z. B.
„als Mitei gen    tümer zu je 1/2” oder „in Erben  ge     meinschaft”). Ferner wird
die Grund   lage der Eigen tums eintragung ange ge ben. Das ist beispiels-
weise bei einem Erwerb aufgrund eines Kauf- oder Schenkungsvertrages
die datums mä ßig be zeich   nete Einigung der Parteien über die Rechts än -
de rung (Auflas sung), bei einem Erwerb im Zwangs   ver  stei  ge     rungs ver fah -
ren der Zuschlags be schluss, bei einem Erwerb im Wege der Erbfolge der
zum Nach weis vorge legte Erb schein.

Abteilung II
Hier werden eingetragen:
a) Alle Belastungen des Grundstückes mit Ausnahme von Hypotheken,

Grund- und Rentenschulden. Hier    her ge hören z. B. Überfahrtsrechte
Dritter, die das Grund stück belasten, das Altenteil, das Woh nungs  -
recht, der Nieß      brauch und die zur Sicherung einer Rente ein ge -
tragene Real last.

b) Beschränkungen des Verfügungsrechts der Eigen tü me   rin bzw. des
Eigentümers sowie die das Ei gen tum be         tref fenden Vormerkungen und
Wider sprü   che. Auf eine Beschränkung des Verfügungs rechts weist
z. B. der Ver merk hin, dass über das Ver  mö gen des Ei  gen tü           mers ein
Insolvenz ver fahren eröff net wor den, dass Nach    erb folge, Tes  ta ments     -
vollstre ckung oder die Zwa    n gs         ver stei    gerung des Grundstücks an ge -
ordnet ist.
Eine Vormerkung kann sich zum Schutz von Grund       stücks käufern emp-
fehlen, weil zwischen dem Ab schluss des notariellen Kaufvertrages
und der Um schreibung des Eigen  tums oft längere Zeit ver   geht, bis die
Finan zierung geregelt ist und be hörd    liche Genehmigungen und
Unbedenk      lich keits         be  schei ni gungen eingeholt worden sind. In dieser
Zeit könnten Verkäufer das Grundstück noch an Drit te verkaufen und
diesen das Eigentum über  tra gen. Um Käufer hiergegen zu sichern,
soll te re gel mä  ßig ver einbart werden, dass zugunsten von Käu fern
eine Vormerkung zur Sicherung des An     spruchs auf Übertragung des
Eigentums ein ge tra gen wird.
Ein Widerspruch kommt in Betracht, wenn das Ei gen  tum an einem
Grundstück zweifelhaft wird. Ein Bei spiel: Nach dem Tode der bishe-
rigen Ei gen     t ü me rin sind die gesetzlichen Erben als Ei gen tümer ein ge -
tra  gen worden. Nachträglich wird ein Tes ta ment der frü  he  ren Eigen -
tümerin gefun den, in dem sie eine drit te Person als Erben ein setzt.
Hier könnte diese Person einen Widerspruch gegen das Eigen tum der
ge setz lichen Erben ein tragen lassen.

c) Hinweise auf Enteignungs- und andere Verfahren, die das Grundstück
betreffen (z. B. städte bau   liche Sa  nie rungs- und Entwicklungsverfahren).

Abteilung III
Hier werden Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
ein schließlich der sich auf diese Rechte beziehenden
Vor mer kungen und Widersprüche eingetragen. Hypo -
thek und Grund      schuld geben Gläubigern das Recht auf
Zahlung einer bestimmten Summe „aus dem Grund -
stück“. Diese Zahlung erfolgt, wenn nicht freiwillig
gezahlt wird, durch Zwangsvollstreckung (Zwangs ver -
steigerung, Zwangsverwaltung). Hypothek und Grund -
schuld un ter  scheiden sich etwas in der recht lichen
Verknü pfung zwischen diesem Recht und der For de -
rung, die durch dieses Recht gesichert wird.
Im „Bürgerservice“ des Justizportals www.justiz.nrw.de
finden Sie weitere Informationen zur Funktion des
Grundbuchs und seiner Gliederung.

Verfahren des Grundbuchamtes
Das Grundbuch wird von dem beim Amtsgericht ein ge rich      teten
Grundbuchamt geführt. Zuständig sind dort die Rechtspfleger (vgl. dazu
das Faltblatt: Was Sie über die Rechts pflegerschaft wis   sen sollten) und die
Urkunds beamten der Ge schäfts stel le. Das Verfahren des Grund buchamtes
rich  tet sich nach der Grund buchordnung und einigen ergän zen den Vor -
schrif ten.

Eintragung
Grundsatz ist, dass im Grundbuch nur etwas ein getragen wird, wenn die-
jenigen, deren Rechte durch die Ein tra gung be troffen werden, die Ein tra -
gung bewilligt haben.
Wenn eine Hypothek oder Grundschuld eingetragen wer den soll, muss
die Eigentümerin bzw. der Eigen tü mer die Ei ntragung bewilligen. Soll das
Eigentum am Grund stück auf neue Eigentümer umgeschrieben wer den,
die das Grund  stück gekauft haben, so muss die alte Eigen tü me  rin bzw.
der alte Eigentümer die Umschrei bung be wil li gen. Bei Eigentums um schrei -
bungen muss außerdem nach   ge wiesen werden, dass sich neue und alte
Eigen tü mer in nota rieller Form über den Eigentums über gang ge  ei nigt
haben.

In bestimmten Fällen wird eingetragen auf Ersuchen eines Gerichts (z. B.
Insolvenzvermerk, Zwangsver  stei ge  rungs ver  merk) oder einer Behörde
(z. B. Vermerke über Sa nie rungsver   fahren).
Eine Zwangshypothek kann auch auf Antrag von Gläu bi gern, die einen
vollstreckbaren Titel über eine Geld for derung gegen die Eigentümerin
bzw. den Eigentümer haben, eingetragen werden.
Das Grundbuchamt nimmt eine Eintragung nur vor, wenn ihm die Ein tragungs -
bewilligung und etwaige son s    ti  ge zu der Eintragung erforderlichen
Erklärungen durch öffent liche oder öffentlich be glau   bigte Urkunden nach  ge -
wie sen werden. Das bedeutet praktisch, dass die Erklär ungen von Privatleuten
notariell beurkundet oder no  ta  riell be glau   bigt sein müssen. Die deshalb aufzu -
suchen den No ta re können auch Auskunft geben über etwaige Mög lich kei ten
einer Gebührenbefreiung oder -er     mä ßigung (z. B. bei Neubau ten; zum
Umfang der Tätigkeiten von Notaren bei Grund stücks  ge schäften vgl. das
Faltblatt: Was Sie über das No ta riat wissen sollten). Grund  sätzlich sind die Tä   -
tig  kei ten vom Grundbuchamt und Notaren kosten pflich tig.

Grund und Boden ist ein Gut, das nicht vermehrt werden
kann und das wegen seiner Knappheit wertvoll ist. Dem Ei -
gentum an Grundstücken kommt daher besondere Bedeu tung
zu. Grund stücke werden bevorzugt als Sich er hei  ten für Kre -
dite in der Form der Hypothek oder Grund schuld verpfändet.
Sie können auch mit anderen Rechten be lastet werden. Ferner
können Eigen tums rechte der Eigen tümer oder ihre Befugnis,
über das Grund stück zu ver  fügen, beschränkt sein.

Jedes Grundbuch besteht aus 5 Teilen:
Die Aufschrift bezeichnet das Amtsgericht, das das Grund      buch führt, den
Grundbuchbezirk und die Num mer des Blattes (z. B. Amtsgericht Düs sel -
dorf, Grund buch von Oberbilk, Blatt 22222).
Im Bestandsverzeichnis sind unter je einer laufenden Num      mer die Grund -
stücke aufgeführt, die der Eigen tü me rin bzw. dem Eigentümer im Grund -
buchbezirk ge hören. Dabei werden die Grundstücke mit den von den
Katas  ter ämtern mitgeteilten Angaben nach Ge markung, Flur und Flur  stück

Löschung
Löschung bedeutet nicht, dass eine Eintragung aus
dem Grund   buch entfernt wird. Eine Eintragung im
Grund buch wird vielmehr „gelöscht”, indem ein Ver -
merk ein ge      tragen wird, dass die betreffende Ein -
tragung ge löscht ist. Au ßerdem wird die „gelöschte”
Eintragung der bes  seren Über sicht halber „gerötet”
(rot unterstrichen). Rot un   ter  strich ene Eintragungen im
Grund buch (auf der Grund    buch   ablichtung und auf dem
elektronischen Grundbuchausdruck erscheinen die Unter -
streich ungen schwarz!) sind daher nicht besonders wich-
tig, sondern er le   digt.
Auf diese Weise bleiben erledigte Eintragungen im
Grund   buch sichtbar. Das gilt auch für Eintragungen, die
der Ei gen tümerin bzw. dem Eigentümer unangenehm
sind und die, selbst wenn sie erledigt sind, Banken bei
Kre dit  ver hand lungen misstrauisch machen (z. B. Insol -
venz     vermerke, Zwangs versteigerungsvermerke, Zwangs  -
hy   po theken). Man soll darauf bedacht sein, dass es zu
sol   chen Eintragungen erst gar nicht kommt.



Für den Rechtsverkehr ist es daher wichtig, die wesen t lichen Rechtsverhält -
nisse eines Grundstückes zuverlässig und verbindlich festzuhalten. Diesem
Zweck dient das Grund      buch.
Das Grundbuch ist ein bei den Amtsgerichten geführtes Register für die
Grundstücke eines Gemeindebezirks, der in mehrere Grundbuchbezirke
unterteilt sein kann.
Das „Grundbuch” besteht aus Grundbuchblättern. Auf einem Grundbuch -
blatt werden im Regelfall alle Grund stü cke verzeichnet, die der Eigen -
tümerin bzw. dem Ei gen tümer im Bezirk des Grund bu ches gehören. Außer
für Grund  stücke wird für Erbbau rechte und regelmäßig auch für Woh -
nungs- und Teil eigen tum ein besonderes Grund buchblatt angelegt (Erb bau -
grundbuch bzw. Wohnungs- und /oder Teilei gen tumsgrundbuch).
Sämtliche Grundbuchblätter desselben Grundbuchbe zirks erhalten fortlau-
fende Nummern. Für je des Grundbuchblatt wird ein besonders gesicherter
Hefter geführt. Seit Februar 2007 sind alle Grundbücher in Nordrhein-
Westfalen auf die elektronische Grund buch führung umgestellt. Die Papier -
grund bücher wurden entheftet, eingescannt, in den Datenspeicher des zen-
tralen Rechenzentrums übertragen und nach Überprüfung der inhaltlichen
Rich tigkeit als „elektronisches Grundbuch“ freigegeben. Der Grundbuch -
inhalt selbst blieb dabei unverändert.
Im Anschluss an die Freigabe steht das Grundbuch nun für die elektroni-
sche Bearbeitung zur Verfügung. Das Grundbuch kann in NRW nicht mehr
in Papierform „eingesehen” werden, sondern es wird auf Computerbild -
schir men sichtbar gemacht und bei Bedarf ausgedruckt. Auf den Grund -
buchausdrucken erscheinen die ursprünglich roten Unterstrei chungen, mit
denen gelöschte Eintragungen kenntlich gemacht werden, in schwarzer
Farbe.

bezeichnet (z. B. Gemarkung Düsseldorf-Alt stadt, Flur 5, Flurstück 312).
Zu sätz lich werden Wirt schafts      art (z. B. Betriebsfläche und Frei fläche,
Land wirtschafts fläche), Lage (z. B. Straße und Haus-Nr.) und Grö  ße des
Grund stückes ausgewiesen. Im Bestands ver zeich   nis werden auch subjek-
tiv dingliche Rechte (z. B. Überfahrts rechte, die den jeweiligen Ei gen -
tümern eines Grund stückes an einem anderen Grund  stück zustehen) und
in der Regel Miteigentumsan teile von Grundstücken (z. B. an der ge mein  -
samen Zu  fahrt zu mehreren Rei hen haus grund stü     cken) eingetragen.

Abteilung I
Hier wird die Eigentümerin bzw. der Eigentümer ein getra   gen; mehrere
Eigen tümer unter Angabe des sie ver bin   den den Rechts ver hältnisses (z. B.
„als Mitei gen    tümer zu je 1/2” oder „in Erben  ge     meinschaft”). Ferner wird
die Grund   lage der Eigen tums eintragung ange ge ben. Das ist beispiels-
weise bei einem Erwerb aufgrund eines Kauf- oder Schenkungsvertrages
die datums mä ßig be zeich   nete Einigung der Parteien über die Rechts än -
de rung (Auflas sung), bei einem Erwerb im Zwangs   ver  stei  ge     rungs ver fah -
ren der Zuschlags be schluss, bei einem Erwerb im Wege der Erbfolge der
zum Nach weis vorge legte Erb schein.

Abteilung II
Hier werden eingetragen:
a) Alle Belastungen des Grundstückes mit Ausnahme von Hypotheken,

Grund- und Rentenschulden. Hier    her ge hören z. B. Überfahrtsrechte
Dritter, die das Grund stück belasten, das Altenteil, das Woh nungs  -
recht, der Nieß      brauch und die zur Sicherung einer Rente ein ge -
tragene Real last.

b) Beschränkungen des Verfügungsrechts der Eigen tü me   rin bzw. des
Eigentümers sowie die das Ei gen tum be         tref fenden Vormerkungen und
Wider sprü   che. Auf eine Beschränkung des Verfügungs rechts weist
z. B. der Ver merk hin, dass über das Ver  mö gen des Ei  gen tü           mers ein
Insolvenz ver fahren eröff net wor den, dass Nach    erb folge, Tes  ta ments     -
vollstre ckung oder die Zwa    n gs         ver stei    gerung des Grundstücks an ge -
ordnet ist.
Eine Vormerkung kann sich zum Schutz von Grund       stücks käufern emp-
fehlen, weil zwischen dem Ab schluss des notariellen Kaufvertrages
und der Um schreibung des Eigen  tums oft längere Zeit ver   geht, bis die
Finan zierung geregelt ist und be hörd    liche Genehmigungen und
Unbedenk      lich keits         be  schei ni gungen eingeholt worden sind. In dieser
Zeit könnten Verkäufer das Grundstück noch an Drit te verkaufen und
diesen das Eigentum über  tra gen. Um Käufer hiergegen zu sichern,
soll te re gel mä  ßig ver einbart werden, dass zugunsten von Käu fern
eine Vormerkung zur Sicherung des An     spruchs auf Übertragung des
Eigentums ein ge tra gen wird.
Ein Widerspruch kommt in Betracht, wenn das Ei gen  tum an einem
Grundstück zweifelhaft wird. Ein Bei spiel: Nach dem Tode der bishe-
rigen Ei gen     t ü me rin sind die gesetzlichen Erben als Ei gen tümer ein ge -
tra  gen worden. Nachträglich wird ein Tes ta ment der frü  he  ren Eigen -
tümerin gefun den, in dem sie eine drit te Person als Erben ein setzt.
Hier könnte diese Person einen Widerspruch gegen das Eigen tum der
ge setz lichen Erben ein tragen lassen.

c) Hinweise auf Enteignungs- und andere Verfahren, die das Grundstück
betreffen (z. B. städte bau   liche Sa  nie rungs- und Entwicklungsverfahren).

Abteilung III
Hier werden Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
ein schließlich der sich auf diese Rechte beziehenden
Vor mer kungen und Widersprüche eingetragen. Hypo -
thek und Grund      schuld geben Gläubigern das Recht auf
Zahlung einer bestimmten Summe „aus dem Grund -
stück“. Diese Zahlung erfolgt, wenn nicht freiwillig
gezahlt wird, durch Zwangsvollstreckung (Zwangs ver -
steigerung, Zwangsverwaltung). Hypothek und Grund -
schuld un ter  scheiden sich etwas in der recht lichen
Verknü pfung zwischen diesem Recht und der For de -
rung, die durch dieses Recht gesichert wird.
Im „Bürgerservice“ des Justizportals www.justiz.nrw.de
finden Sie weitere Informationen zur Funktion des
Grundbuchs und seiner Gliederung.

Verfahren des Grundbuchamtes
Das Grundbuch wird von dem beim Amtsgericht ein ge rich      teten
Grundbuchamt geführt. Zuständig sind dort die Rechtspfleger (vgl. dazu
das Faltblatt: Was Sie über die Rechts pflegerschaft wis   sen sollten) und die
Urkunds beamten der Ge schäfts stel le. Das Verfahren des Grund buchamtes
rich  tet sich nach der Grund buchordnung und einigen ergän zen den Vor -
schrif ten.

Eintragung
Grundsatz ist, dass im Grundbuch nur etwas ein getragen wird, wenn die-
jenigen, deren Rechte durch die Ein tra gung be troffen werden, die Ein tra -
gung bewilligt haben.
Wenn eine Hypothek oder Grundschuld eingetragen wer den soll, muss
die Eigentümerin bzw. der Eigen tü mer die Ei ntragung bewilligen. Soll das
Eigentum am Grund stück auf neue Eigentümer umgeschrieben wer den,
die das Grund  stück gekauft haben, so muss die alte Eigen tü me  rin bzw.
der alte Eigentümer die Umschrei bung be wil li gen. Bei Eigentums um schrei -
bungen muss außerdem nach   ge wiesen werden, dass sich neue und alte
Eigen tü mer in nota rieller Form über den Eigentums über gang ge  ei nigt
haben.

In bestimmten Fällen wird eingetragen auf Ersuchen eines Gerichts (z. B.
Insolvenzvermerk, Zwangsver  stei ge  rungs ver  merk) oder einer Behörde
(z. B. Vermerke über Sa nie rungsver   fahren).
Eine Zwangshypothek kann auch auf Antrag von Gläu bi gern, die einen
vollstreckbaren Titel über eine Geld for derung gegen die Eigentümerin
bzw. den Eigentümer haben, eingetragen werden.
Das Grundbuchamt nimmt eine Eintragung nur vor, wenn ihm die Ein tragungs -
bewilligung und etwaige son s    ti  ge zu der Eintragung erforderlichen
Erklärungen durch öffent liche oder öffentlich be glau   bigte Urkunden nach  ge -
wie sen werden. Das bedeutet praktisch, dass die Erklär ungen von Privatleuten
notariell beurkundet oder no  ta  riell be glau   bigt sein müssen. Die deshalb aufzu -
suchen den No ta re können auch Auskunft geben über etwaige Mög lich kei ten
einer Gebührenbefreiung oder -er     mä ßigung (z. B. bei Neubau ten; zum
Umfang der Tätigkeiten von Notaren bei Grund stücks  ge schäften vgl. das
Faltblatt: Was Sie über das No ta riat wissen sollten). Grund  sätzlich sind die Tä   -
tig  kei ten vom Grundbuchamt und Notaren kosten pflich tig.

Grund und Boden ist ein Gut, das nicht vermehrt werden
kann und das wegen seiner Knappheit wertvoll ist. Dem Ei -
gentum an Grundstücken kommt daher besondere Bedeu tung
zu. Grund stücke werden bevorzugt als Sich er hei  ten für Kre -
dite in der Form der Hypothek oder Grund schuld verpfändet.
Sie können auch mit anderen Rechten be lastet werden. Ferner
können Eigen tums rechte der Eigen tümer oder ihre Befugnis,
über das Grund stück zu ver  fügen, beschränkt sein.

Jedes Grundbuch besteht aus 5 Teilen:
Die Aufschrift bezeichnet das Amtsgericht, das das Grund      buch führt, den
Grundbuchbezirk und die Num mer des Blattes (z. B. Amtsgericht Düs sel -
dorf, Grund buch von Oberbilk, Blatt 22222).
Im Bestandsverzeichnis sind unter je einer laufenden Num      mer die Grund -
stücke aufgeführt, die der Eigen tü me rin bzw. dem Eigentümer im Grund -
buchbezirk ge hören. Dabei werden die Grundstücke mit den von den
Katas  ter ämtern mitgeteilten Angaben nach Ge markung, Flur und Flur  stück

Löschung
Löschung bedeutet nicht, dass eine Eintragung aus
dem Grund   buch entfernt wird. Eine Eintragung im
Grund buch wird vielmehr „gelöscht”, indem ein Ver -
merk ein ge      tragen wird, dass die betreffende Ein -
tragung ge löscht ist. Au ßerdem wird die „gelöschte”
Eintragung der bes  seren Über sicht halber „gerötet”
(rot unterstrichen). Rot un   ter  strich ene Eintragungen im
Grund buch (auf der Grund    buch   ablichtung und auf dem
elektronischen Grundbuchausdruck erscheinen die Unter -
streich ungen schwarz!) sind daher nicht besonders wich-
tig, sondern er le   digt.
Auf diese Weise bleiben erledigte Eintragungen im
Grund   buch sichtbar. Das gilt auch für Eintragungen, die
der Ei gen tümerin bzw. dem Eigentümer unangenehm
sind und die, selbst wenn sie erledigt sind, Banken bei
Kre dit  ver hand lungen misstrauisch machen (z. B. Insol -
venz     vermerke, Zwangs versteigerungsvermerke, Zwangs  -
hy   po theken). Man soll darauf bedacht sein, dass es zu
sol   chen Eintragungen erst gar nicht kommt.



Für den Rechtsverkehr ist es daher wichtig, die wesen t lichen Rechtsverhält -
nisse eines Grundstückes zuverlässig und verbindlich festzuhalten. Diesem
Zweck dient das Grund      buch.
Das Grundbuch ist ein bei den Amtsgerichten geführtes Register für die
Grundstücke eines Gemeindebezirks, der in mehrere Grundbuchbezirke
unterteilt sein kann.
Das „Grundbuch” besteht aus Grundbuchblättern. Auf einem Grundbuch -
blatt werden im Regelfall alle Grund stü cke verzeichnet, die der Eigen -
tümerin bzw. dem Ei gen tümer im Bezirk des Grund bu ches gehören. Außer
für Grund  stücke wird für Erbbau rechte und regelmäßig auch für Woh -
nungs- und Teil eigen tum ein besonderes Grund buchblatt angelegt (Erb bau -
grundbuch bzw. Wohnungs- und /oder Teilei gen tumsgrundbuch).
Sämtliche Grundbuchblätter desselben Grundbuchbe zirks erhalten fortlau-
fende Nummern. Für je des Grundbuchblatt wird ein besonders gesicherter
Hefter geführt. Seit Februar 2007 sind alle Grundbücher in Nordrhein-
Westfalen auf die elektronische Grund buch führung umgestellt. Die Papier -
grund bücher wurden entheftet, eingescannt, in den Datenspeicher des zen-
tralen Rechenzentrums übertragen und nach Überprüfung der inhaltlichen
Rich tigkeit als „elektronisches Grundbuch“ freigegeben. Der Grundbuch -
inhalt selbst blieb dabei unverändert.
Im Anschluss an die Freigabe steht das Grundbuch nun für die elektroni-
sche Bearbeitung zur Verfügung. Das Grundbuch kann in NRW nicht mehr
in Papierform „eingesehen” werden, sondern es wird auf Computerbild -
schir men sichtbar gemacht und bei Bedarf ausgedruckt. Auf den Grund -
buchausdrucken erscheinen die ursprünglich roten Unterstrei chungen, mit
denen gelöschte Eintragungen kenntlich gemacht werden, in schwarzer
Farbe.

bezeichnet (z. B. Gemarkung Düsseldorf-Alt stadt, Flur 5, Flurstück 312).
Zu sätz lich werden Wirt schafts      art (z. B. Betriebsfläche und Frei fläche,
Land wirtschafts fläche), Lage (z. B. Straße und Haus-Nr.) und Grö  ße des
Grund stückes ausgewiesen. Im Bestands ver zeich   nis werden auch subjek-
tiv dingliche Rechte (z. B. Überfahrts rechte, die den jeweiligen Ei gen -
tümern eines Grund stückes an einem anderen Grund  stück zustehen) und
in der Regel Miteigentumsan teile von Grundstücken (z. B. an der ge mein  -
samen Zu  fahrt zu mehreren Rei hen haus grund stü     cken) eingetragen.

Abteilung I
Hier wird die Eigentümerin bzw. der Eigentümer ein getra   gen; mehrere
Eigen tümer unter Angabe des sie ver bin   den den Rechts ver hältnisses (z. B.
„als Mitei gen    tümer zu je 1/2” oder „in Erben  ge     meinschaft”). Ferner wird
die Grund   lage der Eigen tums eintragung ange ge ben. Das ist beispiels-
weise bei einem Erwerb aufgrund eines Kauf- oder Schenkungsvertrages
die datums mä ßig be zeich   nete Einigung der Parteien über die Rechts än -
de rung (Auflas sung), bei einem Erwerb im Zwangs   ver  stei  ge     rungs ver fah -
ren der Zuschlags be schluss, bei einem Erwerb im Wege der Erbfolge der
zum Nach weis vorge legte Erb schein.

Abteilung II
Hier werden eingetragen:
a) Alle Belastungen des Grundstückes mit Ausnahme von Hypotheken,

Grund- und Rentenschulden. Hier    her ge hören z. B. Überfahrtsrechte
Dritter, die das Grund stück belasten, das Altenteil, das Woh nungs  -
recht, der Nieß      brauch und die zur Sicherung einer Rente ein ge -
tragene Real last.

b) Beschränkungen des Verfügungsrechts der Eigen tü me   rin bzw. des
Eigentümers sowie die das Ei gen tum be         tref fenden Vormerkungen und
Wider sprü   che. Auf eine Beschränkung des Verfügungs rechts weist
z. B. der Ver merk hin, dass über das Ver  mö gen des Ei  gen tü           mers ein
Insolvenz ver fahren eröff net wor den, dass Nach    erb folge, Tes  ta ments     -
vollstre ckung oder die Zwa    n gs         ver stei    gerung des Grundstücks an ge -
ordnet ist.
Eine Vormerkung kann sich zum Schutz von Grund       stücks käufern emp-
fehlen, weil zwischen dem Ab schluss des notariellen Kaufvertrages
und der Um schreibung des Eigen  tums oft längere Zeit ver   geht, bis die
Finan zierung geregelt ist und be hörd    liche Genehmigungen und
Unbedenk      lich keits         be  schei ni gungen eingeholt worden sind. In dieser
Zeit könnten Verkäufer das Grundstück noch an Drit te verkaufen und
diesen das Eigentum über  tra gen. Um Käufer hiergegen zu sichern,
soll te re gel mä  ßig ver einbart werden, dass zugunsten von Käu fern
eine Vormerkung zur Sicherung des An     spruchs auf Übertragung des
Eigentums ein ge tra gen wird.
Ein Widerspruch kommt in Betracht, wenn das Ei gen  tum an einem
Grundstück zweifelhaft wird. Ein Bei spiel: Nach dem Tode der bishe-
rigen Ei gen     t ü me rin sind die gesetzlichen Erben als Ei gen tümer ein ge -
tra  gen worden. Nachträglich wird ein Tes ta ment der frü  he  ren Eigen -
tümerin gefun den, in dem sie eine drit te Person als Erben ein setzt.
Hier könnte diese Person einen Widerspruch gegen das Eigen tum der
ge setz lichen Erben ein tragen lassen.

c) Hinweise auf Enteignungs- und andere Verfahren, die das Grundstück
betreffen (z. B. städte bau   liche Sa  nie rungs- und Entwicklungsverfahren).

Abteilung III
Hier werden Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
ein schließlich der sich auf diese Rechte beziehenden
Vor mer kungen und Widersprüche eingetragen. Hypo -
thek und Grund      schuld geben Gläubigern das Recht auf
Zahlung einer bestimmten Summe „aus dem Grund -
stück“. Diese Zahlung erfolgt, wenn nicht freiwillig
gezahlt wird, durch Zwangsvollstreckung (Zwangs ver -
steigerung, Zwangsverwaltung). Hypothek und Grund -
schuld un ter  scheiden sich etwas in der recht lichen
Verknü pfung zwischen diesem Recht und der For de -
rung, die durch dieses Recht gesichert wird.
Im „Bürgerservice“ des Justizportals www.justiz.nrw.de
finden Sie weitere Informationen zur Funktion des
Grundbuchs und seiner Gliederung.

Verfahren des Grundbuchamtes
Das Grundbuch wird von dem beim Amtsgericht ein ge rich      teten
Grundbuchamt geführt. Zuständig sind dort die Rechtspfleger (vgl. dazu
das Faltblatt: Was Sie über die Rechts pflegerschaft wis   sen sollten) und die
Urkunds beamten der Ge schäfts stel le. Das Verfahren des Grund buchamtes
rich  tet sich nach der Grund buchordnung und einigen ergän zen den Vor -
schrif ten.

Eintragung
Grundsatz ist, dass im Grundbuch nur etwas ein getragen wird, wenn die-
jenigen, deren Rechte durch die Ein tra gung be troffen werden, die Ein tra -
gung bewilligt haben.
Wenn eine Hypothek oder Grundschuld eingetragen wer den soll, muss
die Eigentümerin bzw. der Eigen tü mer die Ei ntragung bewilligen. Soll das
Eigentum am Grund stück auf neue Eigentümer umgeschrieben wer den,
die das Grund  stück gekauft haben, so muss die alte Eigen tü me  rin bzw.
der alte Eigentümer die Umschrei bung be wil li gen. Bei Eigentums um schrei -
bungen muss außerdem nach   ge wiesen werden, dass sich neue und alte
Eigen tü mer in nota rieller Form über den Eigentums über gang ge  ei nigt
haben.

In bestimmten Fällen wird eingetragen auf Ersuchen eines Gerichts (z. B.
Insolvenzvermerk, Zwangsver  stei ge  rungs ver  merk) oder einer Behörde
(z. B. Vermerke über Sa nie rungsver   fahren).
Eine Zwangshypothek kann auch auf Antrag von Gläu bi gern, die einen
vollstreckbaren Titel über eine Geld for derung gegen die Eigentümerin
bzw. den Eigentümer haben, eingetragen werden.
Das Grundbuchamt nimmt eine Eintragung nur vor, wenn ihm die Ein tragungs -
bewilligung und etwaige son s    ti  ge zu der Eintragung erforderlichen
Erklärungen durch öffent liche oder öffentlich be glau   bigte Urkunden nach  ge -
wie sen werden. Das bedeutet praktisch, dass die Erklär ungen von Privatleuten
notariell beurkundet oder no  ta  riell be glau   bigt sein müssen. Die deshalb aufzu -
suchen den No ta re können auch Auskunft geben über etwaige Mög lich kei ten
einer Gebührenbefreiung oder -er     mä ßigung (z. B. bei Neubau ten; zum
Umfang der Tätigkeiten von Notaren bei Grund stücks  ge schäften vgl. das
Faltblatt: Was Sie über das No ta riat wissen sollten). Grund  sätzlich sind die Tä   -
tig  kei ten vom Grundbuchamt und Notaren kosten pflich tig.

Grund und Boden ist ein Gut, das nicht vermehrt werden
kann und das wegen seiner Knappheit wertvoll ist. Dem Ei -
gentum an Grundstücken kommt daher besondere Bedeu tung
zu. Grund stücke werden bevorzugt als Sich er hei  ten für Kre -
dite in der Form der Hypothek oder Grund schuld verpfändet.
Sie können auch mit anderen Rechten be lastet werden. Ferner
können Eigen tums rechte der Eigen tümer oder ihre Befugnis,
über das Grund stück zu ver  fügen, beschränkt sein.

Jedes Grundbuch besteht aus 5 Teilen:
Die Aufschrift bezeichnet das Amtsgericht, das das Grund      buch führt, den
Grundbuchbezirk und die Num mer des Blattes (z. B. Amtsgericht Düs sel -
dorf, Grund buch von Oberbilk, Blatt 22222).
Im Bestandsverzeichnis sind unter je einer laufenden Num      mer die Grund -
stücke aufgeführt, die der Eigen tü me rin bzw. dem Eigentümer im Grund -
buchbezirk ge hören. Dabei werden die Grundstücke mit den von den
Katas  ter ämtern mitgeteilten Angaben nach Ge markung, Flur und Flur  stück

Löschung
Löschung bedeutet nicht, dass eine Eintragung aus
dem Grund   buch entfernt wird. Eine Eintragung im
Grund buch wird vielmehr „gelöscht”, indem ein Ver -
merk ein ge      tragen wird, dass die betreffende Ein -
tragung ge löscht ist. Au ßerdem wird die „gelöschte”
Eintragung der bes  seren Über sicht halber „gerötet”
(rot unterstrichen). Rot un   ter  strich ene Eintragungen im
Grund buch (auf der Grund    buch   ablichtung und auf dem
elektronischen Grundbuchausdruck erscheinen die Unter -
streich ungen schwarz!) sind daher nicht besonders wich-
tig, sondern er le   digt.
Auf diese Weise bleiben erledigte Eintragungen im
Grund   buch sichtbar. Das gilt auch für Eintragungen, die
der Ei gen tümerin bzw. dem Eigentümer unangenehm
sind und die, selbst wenn sie erledigt sind, Banken bei
Kre dit  ver hand lungen misstrauisch machen (z. B. Insol -
venz     vermerke, Zwangs versteigerungsvermerke, Zwangs  -
hy   po theken). Man soll darauf bedacht sein, dass es zu
sol   chen Eintragungen erst gar nicht kommt.



Für den Rechtsverkehr ist es daher wichtig, die wesen t lichen Rechtsverhält -
nisse eines Grundstückes zuverlässig und verbindlich festzuhalten. Diesem
Zweck dient das Grund      buch.
Das Grundbuch ist ein bei den Amtsgerichten geführtes Register für die
Grundstücke eines Gemeindebezirks, der in mehrere Grundbuchbezirke
unterteilt sein kann.
Das „Grundbuch” besteht aus Grundbuchblättern. Auf einem Grundbuch -
blatt werden im Regelfall alle Grund stü cke verzeichnet, die der Eigen -
tümerin bzw. dem Ei gen tümer im Bezirk des Grund bu ches gehören. Außer
für Grund  stücke wird für Erbbau rechte und regelmäßig auch für Woh -
nungs- und Teil eigen tum ein besonderes Grund buchblatt angelegt (Erb bau -
grundbuch bzw. Wohnungs- und /oder Teilei gen tumsgrundbuch).
Sämtliche Grundbuchblätter desselben Grundbuchbe zirks erhalten fortlau-
fende Nummern. Für je des Grundbuchblatt wird ein besonders gesicherter
Hefter geführt. Seit Februar 2007 sind alle Grundbücher in Nordrhein-
Westfalen auf die elektronische Grund buch führung umgestellt. Die Papier -
grund bücher wurden entheftet, eingescannt, in den Datenspeicher des zen-
tralen Rechenzentrums übertragen und nach Überprüfung der inhaltlichen
Rich tigkeit als „elektronisches Grundbuch“ freigegeben. Der Grundbuch -
inhalt selbst blieb dabei unverändert.
Im Anschluss an die Freigabe steht das Grundbuch nun für die elektroni-
sche Bearbeitung zur Verfügung. Das Grundbuch kann in NRW nicht mehr
in Papierform „eingesehen” werden, sondern es wird auf Computerbild -
schir men sichtbar gemacht und bei Bedarf ausgedruckt. Auf den Grund -
buchausdrucken erscheinen die ursprünglich roten Unterstrei chungen, mit
denen gelöschte Eintragungen kenntlich gemacht werden, in schwarzer
Farbe.

bezeichnet (z. B. Gemarkung Düsseldorf-Alt stadt, Flur 5, Flurstück 312).
Zu sätz lich werden Wirt schafts      art (z. B. Betriebsfläche und Frei fläche,
Land wirtschafts fläche), Lage (z. B. Straße und Haus-Nr.) und Grö  ße des
Grund stückes ausgewiesen. Im Bestands ver zeich   nis werden auch subjek-
tiv dingliche Rechte (z. B. Überfahrts rechte, die den jeweiligen Ei gen -
tümern eines Grund stückes an einem anderen Grund  stück zustehen) und
in der Regel Miteigentumsan teile von Grundstücken (z. B. an der ge mein  -
samen Zu  fahrt zu mehreren Rei hen haus grund stü     cken) eingetragen.

Abteilung I
Hier wird die Eigentümerin bzw. der Eigentümer ein getra   gen; mehrere
Eigen tümer unter Angabe des sie ver bin   den den Rechts ver hältnisses (z. B.
„als Mitei gen    tümer zu je 1/2” oder „in Erben  ge     meinschaft”). Ferner wird
die Grund   lage der Eigen tums eintragung ange ge ben. Das ist beispiels-
weise bei einem Erwerb aufgrund eines Kauf- oder Schenkungsvertrages
die datums mä ßig be zeich   nete Einigung der Parteien über die Rechts än -
de rung (Auflas sung), bei einem Erwerb im Zwangs   ver  stei  ge     rungs ver fah -
ren der Zuschlags be schluss, bei einem Erwerb im Wege der Erbfolge der
zum Nach weis vorge legte Erb schein.

Abteilung II
Hier werden eingetragen:
a) Alle Belastungen des Grundstückes mit Ausnahme von Hypotheken,

Grund- und Rentenschulden. Hier    her ge hören z. B. Überfahrtsrechte
Dritter, die das Grund stück belasten, das Altenteil, das Woh nungs  -
recht, der Nieß      brauch und die zur Sicherung einer Rente ein ge -
tragene Real last.

b) Beschränkungen des Verfügungsrechts der Eigen tü me   rin bzw. des
Eigentümers sowie die das Ei gen tum be         tref fenden Vormerkungen und
Wider sprü   che. Auf eine Beschränkung des Verfügungs rechts weist
z. B. der Ver merk hin, dass über das Ver  mö gen des Ei  gen tü           mers ein
Insolvenz ver fahren eröff net wor den, dass Nach    erb folge, Tes  ta ments     -
vollstre ckung oder die Zwa    n gs         ver stei    gerung des Grundstücks an ge -
ordnet ist.
Eine Vormerkung kann sich zum Schutz von Grund       stücks käufern emp-
fehlen, weil zwischen dem Ab schluss des notariellen Kaufvertrages
und der Um schreibung des Eigen  tums oft längere Zeit ver   geht, bis die
Finan zierung geregelt ist und be hörd    liche Genehmigungen und
Unbedenk      lich keits         be  schei ni gungen eingeholt worden sind. In dieser
Zeit könnten Verkäufer das Grundstück noch an Drit te verkaufen und
diesen das Eigentum über  tra gen. Um Käufer hiergegen zu sichern,
soll te re gel mä  ßig ver einbart werden, dass zugunsten von Käu fern
eine Vormerkung zur Sicherung des An     spruchs auf Übertragung des
Eigentums ein ge tra gen wird.
Ein Widerspruch kommt in Betracht, wenn das Ei gen  tum an einem
Grundstück zweifelhaft wird. Ein Bei spiel: Nach dem Tode der bishe-
rigen Ei gen     t ü me rin sind die gesetzlichen Erben als Ei gen tümer ein ge -
tra  gen worden. Nachträglich wird ein Tes ta ment der frü  he  ren Eigen -
tümerin gefun den, in dem sie eine drit te Person als Erben ein setzt.
Hier könnte diese Person einen Widerspruch gegen das Eigen tum der
ge setz lichen Erben ein tragen lassen.

c) Hinweise auf Enteignungs- und andere Verfahren, die das Grundstück
betreffen (z. B. städte bau   liche Sa  nie rungs- und Entwicklungsverfahren).

Abteilung III
Hier werden Hypotheken, Grund- und Rentenschulden
ein schließlich der sich auf diese Rechte beziehenden
Vor mer kungen und Widersprüche eingetragen. Hypo -
thek und Grund      schuld geben Gläubigern das Recht auf
Zahlung einer bestimmten Summe „aus dem Grund -
stück“. Diese Zahlung erfolgt, wenn nicht freiwillig
gezahlt wird, durch Zwangsvollstreckung (Zwangs ver -
steigerung, Zwangsverwaltung). Hypothek und Grund -
schuld un ter  scheiden sich etwas in der recht lichen
Verknü pfung zwischen diesem Recht und der For de -
rung, die durch dieses Recht gesichert wird.
Im „Bürgerservice“ des Justizportals www.justiz.nrw.de
finden Sie weitere Informationen zur Funktion des
Grundbuchs und seiner Gliederung.

Verfahren des Grundbuchamtes
Das Grundbuch wird von dem beim Amtsgericht ein ge rich      teten
Grundbuchamt geführt. Zuständig sind dort die Rechtspfleger (vgl. dazu
das Faltblatt: Was Sie über die Rechts pflegerschaft wis   sen sollten) und die
Urkunds beamten der Ge schäfts stel le. Das Verfahren des Grund buchamtes
rich  tet sich nach der Grund buchordnung und einigen ergän zen den Vor -
schrif ten.

Eintragung
Grundsatz ist, dass im Grundbuch nur etwas ein getragen wird, wenn die-
jenigen, deren Rechte durch die Ein tra gung be troffen werden, die Ein tra -
gung bewilligt haben.
Wenn eine Hypothek oder Grundschuld eingetragen wer den soll, muss
die Eigentümerin bzw. der Eigen tü mer die Ei ntragung bewilligen. Soll das
Eigentum am Grund stück auf neue Eigentümer umgeschrieben wer den,
die das Grund  stück gekauft haben, so muss die alte Eigen tü me  rin bzw.
der alte Eigentümer die Umschrei bung be wil li gen. Bei Eigentums um schrei -
bungen muss außerdem nach   ge wiesen werden, dass sich neue und alte
Eigen tü mer in nota rieller Form über den Eigentums über gang ge  ei nigt
haben.

In bestimmten Fällen wird eingetragen auf Ersuchen eines Gerichts (z. B.
Insolvenzvermerk, Zwangsver  stei ge  rungs ver  merk) oder einer Behörde
(z. B. Vermerke über Sa nie rungsver   fahren).
Eine Zwangshypothek kann auch auf Antrag von Gläu bi gern, die einen
vollstreckbaren Titel über eine Geld for derung gegen die Eigentümerin
bzw. den Eigentümer haben, eingetragen werden.
Das Grundbuchamt nimmt eine Eintragung nur vor, wenn ihm die Ein tragungs -
bewilligung und etwaige son s    ti  ge zu der Eintragung erforderlichen
Erklärungen durch öffent liche oder öffentlich be glau   bigte Urkunden nach  ge -
wie sen werden. Das bedeutet praktisch, dass die Erklär ungen von Privatleuten
notariell beurkundet oder no  ta  riell be glau   bigt sein müssen. Die deshalb aufzu -
suchen den No ta re können auch Auskunft geben über etwaige Mög lich kei ten
einer Gebührenbefreiung oder -er     mä ßigung (z. B. bei Neubau ten; zum
Umfang der Tätigkeiten von Notaren bei Grund stücks  ge schäften vgl. das
Faltblatt: Was Sie über das No ta riat wissen sollten). Grund  sätzlich sind die Tä   -
tig  kei ten vom Grundbuchamt und Notaren kosten pflich tig.

Grund und Boden ist ein Gut, das nicht vermehrt werden
kann und das wegen seiner Knappheit wertvoll ist. Dem Ei -
gentum an Grundstücken kommt daher besondere Bedeu tung
zu. Grund stücke werden bevorzugt als Sich er hei  ten für Kre -
dite in der Form der Hypothek oder Grund schuld verpfändet.
Sie können auch mit anderen Rechten be lastet werden. Ferner
können Eigen tums rechte der Eigen tümer oder ihre Befugnis,
über das Grund stück zu ver  fügen, beschränkt sein.

Jedes Grundbuch besteht aus 5 Teilen:
Die Aufschrift bezeichnet das Amtsgericht, das das Grund      buch führt, den
Grundbuchbezirk und die Num mer des Blattes (z. B. Amtsgericht Düs sel -
dorf, Grund buch von Oberbilk, Blatt 22222).
Im Bestandsverzeichnis sind unter je einer laufenden Num      mer die Grund -
stücke aufgeführt, die der Eigen tü me rin bzw. dem Eigentümer im Grund -
buchbezirk ge hören. Dabei werden die Grundstücke mit den von den
Katas  ter ämtern mitgeteilten Angaben nach Ge markung, Flur und Flur  stück

Löschung
Löschung bedeutet nicht, dass eine Eintragung aus
dem Grund   buch entfernt wird. Eine Eintragung im
Grund buch wird vielmehr „gelöscht”, indem ein Ver -
merk ein ge      tragen wird, dass die betreffende Ein -
tragung ge löscht ist. Au ßerdem wird die „gelöschte”
Eintragung der bes  seren Über sicht halber „gerötet”
(rot unterstrichen). Rot un   ter  strich ene Eintragungen im
Grund buch (auf der Grund    buch   ablichtung und auf dem
elektronischen Grundbuchausdruck erscheinen die Unter -
streich ungen schwarz!) sind daher nicht besonders wich-
tig, sondern er le   digt.
Auf diese Weise bleiben erledigte Eintragungen im
Grund   buch sichtbar. Das gilt auch für Eintragungen, die
der Ei gen tümerin bzw. dem Eigentümer unangenehm
sind und die, selbst wenn sie erledigt sind, Banken bei
Kre dit  ver hand lungen misstrauisch machen (z. B. Insol -
venz     vermerke, Zwangs versteigerungsvermerke, Zwangs  -
hy   po theken). Man soll darauf bedacht sein, dass es zu
sol   chen Eintragungen erst gar nicht kommt.
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Erledigte Eintragungen werden – von Ausnahmen ab ge se hen – vom
Grund  buch amt nicht von Amts wegen ge löscht, sondern nur auf Antrag
von Betei ligten. Die hier für erforderlichen Bewilligungen und sonstigen zu
der Lö  schung erforderlichen Erklärungen (insbesondere die Zu  stim mungs -
erklärungen von Eigentümern zur Lö schung einer getilgten Hypo thek oder
Grundschuld) be dür fen eben  falls der notariellen Beurkundung oder nota ri -
ellen Beglau bi gung.
Um das Grundbuchblatt „sauber” zu halten, kann es sich ins besondere für
die Eigentümerin bzw. den Eigen tümer em pfehlen, die Löschung erledig-
ter Ein tra gungen zu be an    tragen, selbst wenn das Gerichts- und
Notarkosten ver ur   sacht. In dem Zeitpunkt, in dem das durch Hypo thek ge   -
sich erte Darlehen zurückgezahlt wird, wird die Gläu bi gerin bzw. der
Gläubiger die Löschungs be wil ligung für die Hy po thek problemlos erteilen.
Jahrzehnte später gibt es die alten Gläubiger vielleicht nicht mehr. Dann
wird die Lö schung schwierig und langwierig. Das kann sich är ger lich aus-
wirken, wenn das Grundstück rasch verkauft oder be lastet werden soll und
Käufer oder Kreditgeber das Ge schäft von der vorherigen Löschung der
alten Hy po  thek abhängig machen. Auch wenn getilgte Hy po the ken und
Grund  schulden aus Gründen der Rang wah rung nicht ge löscht werden sol-
len, ist es daher zweck  mäßig, die Lö  schungs   bewilligung der Gläubiger
ein zuholen und – zu sam   men mit den etwa vor handenen Hypotheken- und
Grund     schuld brie   fen  – sicher aufzu be wahren.

Einsicht in das Grundbuch
Nach § 12 der Grundbuchordnung ist die Einsicht in das Grund  buch
jeder Person gestattet, die ein berechtigtes In te  resse darlegt. Soweit sie
ein Recht auf Ein sicht hat, kann sie auch die Erteilung einer einfachen
oder be glau big  ten Ab  schrift verlangen.
Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Person, die in das Grund -
buch Einsicht nehmen will, ein ver ständ  liches, durch die Sachlage ge -
recht fertigtes Inte res se ver folgt. Es reicht aus, dass zur Überzeugung des
Grund buch   amtes sach liche Gründe vorgetragen werden, welche die
Verfol gung unbefugter Zwecke oder bloßer Neugier aus   geschlos sen
erscheinen lassen. Soweit die Grundbücher elektronisch ge führt werden,
ist für zugelassene Teilnehmer auch eine Einsicht über das Internet mög-
lich (Einzelheiten zum Verfahren und den Kosten ergeben sich aus dem
Falt blatt: Was Sie über die Internet-Grundbucheinsicht wissen sollten).

Die rechtliche Bedeutung der Eintragung
Das Grundbuch hat nicht nur die Bedeutung, eine zu -
ver lässige Übersicht über die an einem Grundstück be -
ste hen den Rech te zu geben. Vielmehr sind auch die Ent -
ste hung, Rang   folge und Fort bestand dieser Rechte in
der Re gel von der Eintragung abhängig.

Eintragung und Entstehung der Rechte
Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück,
zu Be lastungen eines Grundstücks mit einem Recht
sowie zur Über tragung oder Belastung eines solchen
Rechts ist die Ein tragung der Rechtsänderung im Grund -
buch erfor der lich. Bei der Übertragung des Eigen tums
an einem Grund    stück werden Erwerber daher Ei gen   -
tümer nicht schon durch die Einigung mit der alten
Eigentü merin bzw. dem alten Eigentümer über den Ei -
gen tums über gang (Auf las  sung), sondern erst mit der
Ein tragung der Ei gen tums   änderung im Grundbuch.
Auch eine Hypo thek oder Grund  schuld muss eingetra-
gen wer den, damit sie ent   stehen kann. Zudem muss,
soweit über sie eine be son dere Ur kun de aus  gestellt
wird (Hypo thekenbrief, Grund     schuld brief), diese über-
geben oder die Übergabe durch eine be sondere Ver  -
ein barung ersetzt werden.
Der Eintragungsgrundsatz wird in einigen Sonder fällen,
ins  besondere bei Rechtsnachfolge kraft Geset zes oder
kraft Staats aktes, durchbrochen: Wenn z. B. die alte Ei -
gen   tü me rin stirbt, werden ihre Erben kraft Gesetzes Ei -
gen tümer. Sie werden im Wege der Grund buchbe rich -
ti gung als Ei gen tü mer in das Grund buch eingetragen.
Im Zwangs  ver   stei ge rungs verfahren erwerben Ersteher
das Ei     gen tum bereits mit dem Zuschlag und nicht erst
mit ihrer nach folgenden Ein tragung als Eigentümer.
Soweit über Hypotheken oder Grundschulden Briefe er -
teilt sind, ersetzt bei der Übertragung dieser Rechte die
Über  gabe des Briefes die Eintragung. Außerdem ist
eine schrif t liche Abtretungserklärung erforderlich.

Rang der Rechte
Die Rangverhältnisse unter den verschiedenen Rechten
wer                 den, soweit sie in einer Abteilung eingetragen
sind, durch ihre Reihenfolge bestimmt. Soweit die
Rech  te in ver  schiedenen Abteilungen eingetragen
sind, hat das un ter An    ga be eines früheren Tages ein-
getragene Recht den Vor   rang.
Der Rang spielt eine besondere Rolle bei den Hypo -
theken und Grundschulden: Wenn der Erlös bei der
Zwangs        ver steigerung nicht ausreicht, um alle Hypo -
the  ken und Grund           schulden zu tilgen, dann werden
nicht alle Gläu   biger mit einem gleichen Bruchteil be -
friedigt, son dern zu erst die/der erste vollständig,
dann die/der zweite usw., bis der Erlös erschöpft ist.

Es kann vereinbart und eingetragen werden, dass im
Grund      buch eingetragene Gläubiger oder Berechtigte
neu en Gläubigern oder Berechtigten den Vorrang ein -
räu men und selbst mit ihren Rechten im Rang zu rück -
treten. Dann gehen die neuen Gläubiger oder Be rech -
tig ten aber auch bei der Zwangs versteigerung vor,
was die Sich e rung der zurücktretenden Gläubiger
oder Be rech tig  ten völ    lig entwerten kann. 
Es kommt häufig vor, dass ältere Men  schen ihr Haus -
grundstück gegen Ge wäh rung eines Woh nungsrechts,
eines Altenteils oder einer Rente über tra  gen und dass
diese Rechte zur Sicherung im Grund  buch des Grund -
stücks eingetragen werden. Wenn die neu e Eigen -
tümerin bzw. der neue Ei gen tümer dann das Grund  -
stück beleihen will, sagt ihr/ihm die Bank häufig, dass
bes sere Kondi tionen für das Dar lehen zu er langen
sind, wenn das Dar lehen an erster Stelle, also mit Rang
vor dem Woh nungs recht, dem Altenteil oder der Real -
last für die Rente ein ge tragen wird. 

Neue Ei gen tümer treten dann gelegentlich an die frü -
he ren Eigen tümer und jetzt noch als Berech tigte des
Woh nungs  rechts usw. ein getra ge   nen alten Leute heran
mit der Bitte, doch dem Dar le hen der Bank den Vor -
rang zu ge währen und selbst zu rück       zutreten. 
Hier ist Vor sicht ge boten. Das Woh nungs  recht usw. ist
zur Siche  rung der früheren Eigentümer ein   getragen
wor den. Diese Siche rung kann durch den Rang     rücktritt
wert  los werden. Be rech  tigte eines Woh nungs     rechtes,
eines Alten teils oder einer Reallast sollten da her hell -
hörig werden, wenn neue Ei gentümer sie bit ten, doch
beim Notar eine Erklärung zu unterschreiben.

Der gute Glaube an den Inhalt des Grund -
buches
Ist im Grundbuch für eine Person ein Recht eingetra-
gen, so wird vermutet, dass ihr das Recht zusteht. Der
oder die eingetragene Berechtigte braucht danach im
Streit fall sein Recht nicht zu beweisen, sondern es ist
Sache der Ge gen sei te, das Gegenteil zu beweisen. Ist
ein im Grund buch ein ge  tragenes Recht gelöscht, so
wird ver mu tet, dass das Recht nicht besteht.

Weiter gilt zugunsten der Person, die ein Recht an
einem Grund stück oder ein Recht an einem solchen
Recht (z. B. ein Pfandrecht an einer Hypothek) erwirbt,
der Inhalt des Grund  buches als richtig, es sei denn,
dass ein Wider spruch ge gen die Richtigkeit eingetra-
gen oder die Un rich tigkeit der Erwerberseite bekannt
ist. Wenn in dem oben erwähnten Fall die eingetra -
genen ge setz lichen Er ben vor Eintragung des Wider -
spruchs das Grund stück ver kaufen und das Eigentum
auf die Er werber über tragen, so werden die Erwerber
mit der Ein  tragung Eigen  tümer und nicht eingetragene
Testa ments erben ver lieren ihr Ei gen  tum. Man kann sich
daher auf den Inhalt des Grund bu ches insoweit verlas-
sen, dass ein getragene Rech te be stehen oder nicht ein-
getragene, aber eintra gungs fä hige Rech   te nicht beste-
hen. Das gilt aller dings nicht für Rechte, die nicht im
Grund buch einge tra gen werden kön nen, aber gleich -
wohl gewissermaßen am Grund stück haf ten (z. B. An      -
lieger   bei  träge, öffentlich -recht  liche Bau be schrän  kun g  en
und Baulasten).

Die rangletzten Gläu bi ger ge hen bei der Zwangsver -
steigerung nicht selten leer aus. Wer also Geld gegen
Sicher heiten im Grund    buch aus  leiht, kann sich nicht
allein darauf ver lassen, dass zu sei nen Gunsten ein
Recht im Grundbuch ein     getragen wird. Sie bzw. er
muss auch bedenken, wel chen Erlös das belastete
Grund stück bei einer Zwangs ver steigerung wohl erzie-
len wird und welche Rechte ihr/ihm im Rang vorge-
hen. Gesichert ist sie bzw. er nur, wenn der mit ei ni -
ger Sicherheit zu erwartende Erlös hoch genug ist, um
nach Auszahlung der rang besseren Gläu biger noch
die eigene Forderung zu befrie digen. Diese Prüfung
nimmt das Grund buchamt den Betei lig ten nicht ab. Ein
1.000 qm großes Grund stück kann nichts oder viele
Millionen Euro wert sein, je nachdem wo es liegt, wie
es be baut ist und wie der Grund stücks markt Lage und
Be bau ung be wertet. Das Grund buch   amt prüft das
nicht nach.
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Erledigte Eintragungen werden – von Ausnahmen ab ge se hen – vom
Grund  buch amt nicht von Amts wegen ge löscht, sondern nur auf Antrag
von Betei ligten. Die hier für erforderlichen Bewilligungen und sonstigen zu
der Lö  schung erforderlichen Erklärungen (insbesondere die Zu  stim mungs -
erklärungen von Eigentümern zur Lö schung einer getilgten Hypo thek oder
Grundschuld) be dür fen eben  falls der notariellen Beurkundung oder nota ri -
ellen Beglau bi gung.
Um das Grundbuchblatt „sauber” zu halten, kann es sich ins besondere für
die Eigentümerin bzw. den Eigen tümer em pfehlen, die Löschung erledig-
ter Ein tra gungen zu be an    tragen, selbst wenn das Gerichts- und
Notarkosten ver ur   sacht. In dem Zeitpunkt, in dem das durch Hypo thek ge   -
sich erte Darlehen zurückgezahlt wird, wird die Gläu bi gerin bzw. der
Gläubiger die Löschungs be wil ligung für die Hy po thek problemlos erteilen.
Jahrzehnte später gibt es die alten Gläubiger vielleicht nicht mehr. Dann
wird die Lö schung schwierig und langwierig. Das kann sich är ger lich aus-
wirken, wenn das Grundstück rasch verkauft oder be lastet werden soll und
Käufer oder Kreditgeber das Ge schäft von der vorherigen Löschung der
alten Hy po  thek abhängig machen. Auch wenn getilgte Hy po the ken und
Grund  schulden aus Gründen der Rang wah rung nicht ge löscht werden sol-
len, ist es daher zweck  mäßig, die Lö  schungs   bewilligung der Gläubiger
ein zuholen und – zu sam   men mit den etwa vor handenen Hypotheken- und
Grund     schuld brie   fen  – sicher aufzu be wahren.

Einsicht in das Grundbuch
Nach § 12 der Grundbuchordnung ist die Einsicht in das Grund  buch
jeder Person gestattet, die ein berechtigtes In te  resse darlegt. Soweit sie
ein Recht auf Ein sicht hat, kann sie auch die Erteilung einer einfachen
oder be glau big  ten Ab  schrift verlangen.
Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Person, die in das Grund -
buch Einsicht nehmen will, ein ver ständ  liches, durch die Sachlage ge -
recht fertigtes Inte res se ver folgt. Es reicht aus, dass zur Überzeugung des
Grund buch   amtes sach liche Gründe vorgetragen werden, welche die
Verfol gung unbefugter Zwecke oder bloßer Neugier aus   geschlos sen
erscheinen lassen. Soweit die Grundbücher elektronisch ge führt werden,
ist für zugelassene Teilnehmer auch eine Einsicht über das Internet mög-
lich (Einzelheiten zum Verfahren und den Kosten ergeben sich aus dem
Falt blatt: Was Sie über die Internet-Grundbucheinsicht wissen sollten).

Die rechtliche Bedeutung der Eintragung
Das Grundbuch hat nicht nur die Bedeutung, eine zu -
ver lässige Übersicht über die an einem Grundstück be -
ste hen den Rech te zu geben. Vielmehr sind auch die Ent -
ste hung, Rang   folge und Fort bestand dieser Rechte in
der Re gel von der Eintragung abhängig.

Eintragung und Entstehung der Rechte
Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück,
zu Be lastungen eines Grundstücks mit einem Recht
sowie zur Über tragung oder Belastung eines solchen
Rechts ist die Ein tragung der Rechtsänderung im Grund -
buch erfor der lich. Bei der Übertragung des Eigen tums
an einem Grund    stück werden Erwerber daher Ei gen   -
tümer nicht schon durch die Einigung mit der alten
Eigentü merin bzw. dem alten Eigentümer über den Ei -
gen tums über gang (Auf las  sung), sondern erst mit der
Ein tragung der Ei gen tums   änderung im Grundbuch.
Auch eine Hypo thek oder Grund  schuld muss eingetra-
gen wer den, damit sie ent   stehen kann. Zudem muss,
soweit über sie eine be son dere Ur kun de aus  gestellt
wird (Hypo thekenbrief, Grund     schuld brief), diese über-
geben oder die Übergabe durch eine be sondere Ver  -
ein barung ersetzt werden.
Der Eintragungsgrundsatz wird in einigen Sonder fällen,
ins  besondere bei Rechtsnachfolge kraft Geset zes oder
kraft Staats aktes, durchbrochen: Wenn z. B. die alte Ei -
gen   tü me rin stirbt, werden ihre Erben kraft Gesetzes Ei -
gen tümer. Sie werden im Wege der Grund buchbe rich -
ti gung als Ei gen tü mer in das Grund buch eingetragen.
Im Zwangs  ver   stei ge rungs verfahren erwerben Ersteher
das Ei     gen tum bereits mit dem Zuschlag und nicht erst
mit ihrer nach folgenden Ein tragung als Eigentümer.
Soweit über Hypotheken oder Grundschulden Briefe er -
teilt sind, ersetzt bei der Übertragung dieser Rechte die
Über  gabe des Briefes die Eintragung. Außerdem ist
eine schrif t liche Abtretungserklärung erforderlich.

Rang der Rechte
Die Rangverhältnisse unter den verschiedenen Rechten
wer                 den, soweit sie in einer Abteilung eingetragen
sind, durch ihre Reihenfolge bestimmt. Soweit die
Rech  te in ver  schiedenen Abteilungen eingetragen
sind, hat das un ter An    ga be eines früheren Tages ein-
getragene Recht den Vor   rang.
Der Rang spielt eine besondere Rolle bei den Hypo -
theken und Grundschulden: Wenn der Erlös bei der
Zwangs        ver steigerung nicht ausreicht, um alle Hypo -
the  ken und Grund           schulden zu tilgen, dann werden
nicht alle Gläu   biger mit einem gleichen Bruchteil be -
friedigt, son dern zu erst die/der erste vollständig,
dann die/der zweite usw., bis der Erlös erschöpft ist.

Es kann vereinbart und eingetragen werden, dass im
Grund      buch eingetragene Gläubiger oder Berechtigte
neu en Gläubigern oder Berechtigten den Vorrang ein -
räu men und selbst mit ihren Rechten im Rang zu rück -
treten. Dann gehen die neuen Gläubiger oder Be rech -
tig ten aber auch bei der Zwangs versteigerung vor,
was die Sich e rung der zurücktretenden Gläubiger
oder Be rech tig  ten völ    lig entwerten kann. 
Es kommt häufig vor, dass ältere Men  schen ihr Haus -
grundstück gegen Ge wäh rung eines Woh nungsrechts,
eines Altenteils oder einer Rente über tra  gen und dass
diese Rechte zur Sicherung im Grund  buch des Grund -
stücks eingetragen werden. Wenn die neu e Eigen -
tümerin bzw. der neue Ei gen tümer dann das Grund  -
stück beleihen will, sagt ihr/ihm die Bank häufig, dass
bes sere Kondi tionen für das Dar lehen zu er langen
sind, wenn das Dar lehen an erster Stelle, also mit Rang
vor dem Woh nungs recht, dem Altenteil oder der Real -
last für die Rente ein ge tragen wird. 

Neue Ei gen tümer treten dann gelegentlich an die frü -
he ren Eigen tümer und jetzt noch als Berech tigte des
Woh nungs  rechts usw. ein getra ge   nen alten Leute heran
mit der Bitte, doch dem Dar le hen der Bank den Vor -
rang zu ge währen und selbst zu rück       zutreten. 
Hier ist Vor sicht ge boten. Das Woh nungs  recht usw. ist
zur Siche  rung der früheren Eigentümer ein   getragen
wor den. Diese Siche rung kann durch den Rang     rücktritt
wert  los werden. Be rech  tigte eines Woh nungs     rechtes,
eines Alten teils oder einer Reallast sollten da her hell -
hörig werden, wenn neue Ei gentümer sie bit ten, doch
beim Notar eine Erklärung zu unterschreiben.

Der gute Glaube an den Inhalt des Grund -
buches
Ist im Grundbuch für eine Person ein Recht eingetra-
gen, so wird vermutet, dass ihr das Recht zusteht. Der
oder die eingetragene Berechtigte braucht danach im
Streit fall sein Recht nicht zu beweisen, sondern es ist
Sache der Ge gen sei te, das Gegenteil zu beweisen. Ist
ein im Grund buch ein ge  tragenes Recht gelöscht, so
wird ver mu tet, dass das Recht nicht besteht.

Weiter gilt zugunsten der Person, die ein Recht an
einem Grund stück oder ein Recht an einem solchen
Recht (z. B. ein Pfandrecht an einer Hypothek) erwirbt,
der Inhalt des Grund  buches als richtig, es sei denn,
dass ein Wider spruch ge gen die Richtigkeit eingetra-
gen oder die Un rich tigkeit der Erwerberseite bekannt
ist. Wenn in dem oben erwähnten Fall die eingetra -
genen ge setz lichen Er ben vor Eintragung des Wider -
spruchs das Grund stück ver kaufen und das Eigentum
auf die Er werber über tragen, so werden die Erwerber
mit der Ein  tragung Eigen  tümer und nicht eingetragene
Testa ments erben ver lieren ihr Ei gen  tum. Man kann sich
daher auf den Inhalt des Grund bu ches insoweit verlas-
sen, dass ein getragene Rech te be stehen oder nicht ein-
getragene, aber eintra gungs fä hige Rech   te nicht beste-
hen. Das gilt aller dings nicht für Rechte, die nicht im
Grund buch einge tra gen werden kön nen, aber gleich -
wohl gewissermaßen am Grund stück haf ten (z. B. An      -
lieger   bei  träge, öffentlich -recht  liche Bau be schrän  kun g  en
und Baulasten).

Die rangletzten Gläu bi ger ge hen bei der Zwangsver -
steigerung nicht selten leer aus. Wer also Geld gegen
Sicher heiten im Grund    buch aus  leiht, kann sich nicht
allein darauf ver lassen, dass zu sei nen Gunsten ein
Recht im Grundbuch ein     getragen wird. Sie bzw. er
muss auch bedenken, wel chen Erlös das belastete
Grund stück bei einer Zwangs ver steigerung wohl erzie-
len wird und welche Rechte ihr/ihm im Rang vorge-
hen. Gesichert ist sie bzw. er nur, wenn der mit ei ni -
ger Sicherheit zu erwartende Erlös hoch genug ist, um
nach Auszahlung der rang besseren Gläu biger noch
die eigene Forderung zu befrie digen. Diese Prüfung
nimmt das Grund buchamt den Betei lig ten nicht ab. Ein
1.000 qm großes Grund stück kann nichts oder viele
Millionen Euro wert sein, je nachdem wo es liegt, wie
es be baut ist und wie der Grund stücks markt Lage und
Be bau ung be wertet. Das Grund buch   amt prüft das
nicht nach.
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Erledigte Eintragungen werden – von Ausnahmen ab ge se hen – vom
Grund  buch amt nicht von Amts wegen ge löscht, sondern nur auf Antrag
von Betei ligten. Die hier für erforderlichen Bewilligungen und sonstigen zu
der Lö  schung erforderlichen Erklärungen (insbesondere die Zu  stim mungs -
erklärungen von Eigentümern zur Lö schung einer getilgten Hypo thek oder
Grundschuld) be dür fen eben  falls der notariellen Beurkundung oder nota ri -
ellen Beglau bi gung.
Um das Grundbuchblatt „sauber” zu halten, kann es sich ins besondere für
die Eigentümerin bzw. den Eigen tümer em pfehlen, die Löschung erledig-
ter Ein tra gungen zu be an    tragen, selbst wenn das Gerichts- und
Notarkosten ver ur   sacht. In dem Zeitpunkt, in dem das durch Hypo thek ge   -
sich erte Darlehen zurückgezahlt wird, wird die Gläu bi gerin bzw. der
Gläubiger die Löschungs be wil ligung für die Hy po thek problemlos erteilen.
Jahrzehnte später gibt es die alten Gläubiger vielleicht nicht mehr. Dann
wird die Lö schung schwierig und langwierig. Das kann sich är ger lich aus-
wirken, wenn das Grundstück rasch verkauft oder be lastet werden soll und
Käufer oder Kreditgeber das Ge schäft von der vorherigen Löschung der
alten Hy po  thek abhängig machen. Auch wenn getilgte Hy po the ken und
Grund  schulden aus Gründen der Rang wah rung nicht ge löscht werden sol-
len, ist es daher zweck  mäßig, die Lö  schungs   bewilligung der Gläubiger
ein zuholen und – zu sam   men mit den etwa vor handenen Hypotheken- und
Grund     schuld brie   fen  – sicher aufzu be wahren.

Einsicht in das Grundbuch
Nach § 12 der Grundbuchordnung ist die Einsicht in das Grund  buch
jeder Person gestattet, die ein berechtigtes In te  resse darlegt. Soweit sie
ein Recht auf Ein sicht hat, kann sie auch die Erteilung einer einfachen
oder be glau big  ten Ab  schrift verlangen.
Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Person, die in das Grund -
buch Einsicht nehmen will, ein ver ständ  liches, durch die Sachlage ge -
recht fertigtes Inte res se ver folgt. Es reicht aus, dass zur Überzeugung des
Grund buch   amtes sach liche Gründe vorgetragen werden, welche die
Verfol gung unbefugter Zwecke oder bloßer Neugier aus   geschlos sen
erscheinen lassen. Soweit die Grundbücher elektronisch ge führt werden,
ist für zugelassene Teilnehmer auch eine Einsicht über das Internet mög-
lich (Einzelheiten zum Verfahren und den Kosten ergeben sich aus dem
Falt blatt: Was Sie über die Internet-Grundbucheinsicht wissen sollten).

Die rechtliche Bedeutung der Eintragung
Das Grundbuch hat nicht nur die Bedeutung, eine zu -
ver lässige Übersicht über die an einem Grundstück be -
ste hen den Rech te zu geben. Vielmehr sind auch die Ent -
ste hung, Rang   folge und Fort bestand dieser Rechte in
der Re gel von der Eintragung abhängig.

Eintragung und Entstehung der Rechte
Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück,
zu Be lastungen eines Grundstücks mit einem Recht
sowie zur Über tragung oder Belastung eines solchen
Rechts ist die Ein tragung der Rechtsänderung im Grund -
buch erfor der lich. Bei der Übertragung des Eigen tums
an einem Grund    stück werden Erwerber daher Ei gen   -
tümer nicht schon durch die Einigung mit der alten
Eigentü merin bzw. dem alten Eigentümer über den Ei -
gen tums über gang (Auf las  sung), sondern erst mit der
Ein tragung der Ei gen tums   änderung im Grundbuch.
Auch eine Hypo thek oder Grund  schuld muss eingetra-
gen wer den, damit sie ent   stehen kann. Zudem muss,
soweit über sie eine be son dere Ur kun de aus  gestellt
wird (Hypo thekenbrief, Grund     schuld brief), diese über-
geben oder die Übergabe durch eine be sondere Ver  -
ein barung ersetzt werden.
Der Eintragungsgrundsatz wird in einigen Sonder fällen,
ins  besondere bei Rechtsnachfolge kraft Geset zes oder
kraft Staats aktes, durchbrochen: Wenn z. B. die alte Ei -
gen   tü me rin stirbt, werden ihre Erben kraft Gesetzes Ei -
gen tümer. Sie werden im Wege der Grund buchbe rich -
ti gung als Ei gen tü mer in das Grund buch eingetragen.
Im Zwangs  ver   stei ge rungs verfahren erwerben Ersteher
das Ei     gen tum bereits mit dem Zuschlag und nicht erst
mit ihrer nach folgenden Ein tragung als Eigentümer.
Soweit über Hypotheken oder Grundschulden Briefe er -
teilt sind, ersetzt bei der Übertragung dieser Rechte die
Über  gabe des Briefes die Eintragung. Außerdem ist
eine schrif t liche Abtretungserklärung erforderlich.

Rang der Rechte
Die Rangverhältnisse unter den verschiedenen Rechten
wer                 den, soweit sie in einer Abteilung eingetragen
sind, durch ihre Reihenfolge bestimmt. Soweit die
Rech  te in ver  schiedenen Abteilungen eingetragen
sind, hat das un ter An    ga be eines früheren Tages ein-
getragene Recht den Vor   rang.
Der Rang spielt eine besondere Rolle bei den Hypo -
theken und Grundschulden: Wenn der Erlös bei der
Zwangs        ver steigerung nicht ausreicht, um alle Hypo -
the  ken und Grund           schulden zu tilgen, dann werden
nicht alle Gläu   biger mit einem gleichen Bruchteil be -
friedigt, son dern zu erst die/der erste vollständig,
dann die/der zweite usw., bis der Erlös erschöpft ist.

Es kann vereinbart und eingetragen werden, dass im
Grund      buch eingetragene Gläubiger oder Berechtigte
neu en Gläubigern oder Berechtigten den Vorrang ein -
räu men und selbst mit ihren Rechten im Rang zu rück -
treten. Dann gehen die neuen Gläubiger oder Be rech -
tig ten aber auch bei der Zwangs versteigerung vor,
was die Sich e rung der zurücktretenden Gläubiger
oder Be rech tig  ten völ    lig entwerten kann. 
Es kommt häufig vor, dass ältere Men  schen ihr Haus -
grundstück gegen Ge wäh rung eines Woh nungsrechts,
eines Altenteils oder einer Rente über tra  gen und dass
diese Rechte zur Sicherung im Grund  buch des Grund -
stücks eingetragen werden. Wenn die neu e Eigen -
tümerin bzw. der neue Ei gen tümer dann das Grund  -
stück beleihen will, sagt ihr/ihm die Bank häufig, dass
bes sere Kondi tionen für das Dar lehen zu er langen
sind, wenn das Dar lehen an erster Stelle, also mit Rang
vor dem Woh nungs recht, dem Altenteil oder der Real -
last für die Rente ein ge tragen wird. 

Neue Ei gen tümer treten dann gelegentlich an die frü -
he ren Eigen tümer und jetzt noch als Berech tigte des
Woh nungs  rechts usw. ein getra ge   nen alten Leute heran
mit der Bitte, doch dem Dar le hen der Bank den Vor -
rang zu ge währen und selbst zu rück       zutreten. 
Hier ist Vor sicht ge boten. Das Woh nungs  recht usw. ist
zur Siche  rung der früheren Eigentümer ein   getragen
wor den. Diese Siche rung kann durch den Rang     rücktritt
wert  los werden. Be rech  tigte eines Woh nungs     rechtes,
eines Alten teils oder einer Reallast sollten da her hell -
hörig werden, wenn neue Ei gentümer sie bit ten, doch
beim Notar eine Erklärung zu unterschreiben.

Der gute Glaube an den Inhalt des Grund -
buches
Ist im Grundbuch für eine Person ein Recht eingetra-
gen, so wird vermutet, dass ihr das Recht zusteht. Der
oder die eingetragene Berechtigte braucht danach im
Streit fall sein Recht nicht zu beweisen, sondern es ist
Sache der Ge gen sei te, das Gegenteil zu beweisen. Ist
ein im Grund buch ein ge  tragenes Recht gelöscht, so
wird ver mu tet, dass das Recht nicht besteht.

Weiter gilt zugunsten der Person, die ein Recht an
einem Grund stück oder ein Recht an einem solchen
Recht (z. B. ein Pfandrecht an einer Hypothek) erwirbt,
der Inhalt des Grund  buches als richtig, es sei denn,
dass ein Wider spruch ge gen die Richtigkeit eingetra-
gen oder die Un rich tigkeit der Erwerberseite bekannt
ist. Wenn in dem oben erwähnten Fall die eingetra -
genen ge setz lichen Er ben vor Eintragung des Wider -
spruchs das Grund stück ver kaufen und das Eigentum
auf die Er werber über tragen, so werden die Erwerber
mit der Ein  tragung Eigen  tümer und nicht eingetragene
Testa ments erben ver lieren ihr Ei gen  tum. Man kann sich
daher auf den Inhalt des Grund bu ches insoweit verlas-
sen, dass ein getragene Rech te be stehen oder nicht ein-
getragene, aber eintra gungs fä hige Rech   te nicht beste-
hen. Das gilt aller dings nicht für Rechte, die nicht im
Grund buch einge tra gen werden kön nen, aber gleich -
wohl gewissermaßen am Grund stück haf ten (z. B. An      -
lieger   bei  träge, öffentlich -recht  liche Bau be schrän  kun g  en
und Baulasten).

Die rangletzten Gläu bi ger ge hen bei der Zwangsver -
steigerung nicht selten leer aus. Wer also Geld gegen
Sicher heiten im Grund    buch aus  leiht, kann sich nicht
allein darauf ver lassen, dass zu sei nen Gunsten ein
Recht im Grundbuch ein     getragen wird. Sie bzw. er
muss auch bedenken, wel chen Erlös das belastete
Grund stück bei einer Zwangs ver steigerung wohl erzie-
len wird und welche Rechte ihr/ihm im Rang vorge-
hen. Gesichert ist sie bzw. er nur, wenn der mit ei ni -
ger Sicherheit zu erwartende Erlös hoch genug ist, um
nach Auszahlung der rang besseren Gläu biger noch
die eigene Forderung zu befrie digen. Diese Prüfung
nimmt das Grund buchamt den Betei lig ten nicht ab. Ein
1.000 qm großes Grund stück kann nichts oder viele
Millionen Euro wert sein, je nachdem wo es liegt, wie
es be baut ist und wie der Grund stücks markt Lage und
Be bau ung be wertet. Das Grund buch   amt prüft das
nicht nach.
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Erledigte Eintragungen werden – von Ausnahmen ab ge se hen – vom
Grund  buch amt nicht von Amts wegen ge löscht, sondern nur auf Antrag
von Betei ligten. Die hier für erforderlichen Bewilligungen und sonstigen zu
der Lö  schung erforderlichen Erklärungen (insbesondere die Zu  stim mungs -
erklärungen von Eigentümern zur Lö schung einer getilgten Hypo thek oder
Grundschuld) be dür fen eben  falls der notariellen Beurkundung oder nota ri -
ellen Beglau bi gung.
Um das Grundbuchblatt „sauber” zu halten, kann es sich ins besondere für
die Eigentümerin bzw. den Eigen tümer em pfehlen, die Löschung erledig-
ter Ein tra gungen zu be an    tragen, selbst wenn das Gerichts- und
Notarkosten ver ur   sacht. In dem Zeitpunkt, in dem das durch Hypo thek ge   -
sich erte Darlehen zurückgezahlt wird, wird die Gläu bi gerin bzw. der
Gläubiger die Löschungs be wil ligung für die Hy po thek problemlos erteilen.
Jahrzehnte später gibt es die alten Gläubiger vielleicht nicht mehr. Dann
wird die Lö schung schwierig und langwierig. Das kann sich är ger lich aus-
wirken, wenn das Grundstück rasch verkauft oder be lastet werden soll und
Käufer oder Kreditgeber das Ge schäft von der vorherigen Löschung der
alten Hy po  thek abhängig machen. Auch wenn getilgte Hy po the ken und
Grund  schulden aus Gründen der Rang wah rung nicht ge löscht werden sol-
len, ist es daher zweck  mäßig, die Lö  schungs   bewilligung der Gläubiger
ein zuholen und – zu sam   men mit den etwa vor handenen Hypotheken- und
Grund     schuld brie   fen  – sicher aufzu be wahren.

Einsicht in das Grundbuch
Nach § 12 der Grundbuchordnung ist die Einsicht in das Grund  buch
jeder Person gestattet, die ein berechtigtes In te  resse darlegt. Soweit sie
ein Recht auf Ein sicht hat, kann sie auch die Erteilung einer einfachen
oder be glau big  ten Ab  schrift verlangen.
Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Person, die in das Grund -
buch Einsicht nehmen will, ein ver ständ  liches, durch die Sachlage ge -
recht fertigtes Inte res se ver folgt. Es reicht aus, dass zur Überzeugung des
Grund buch   amtes sach liche Gründe vorgetragen werden, welche die
Verfol gung unbefugter Zwecke oder bloßer Neugier aus   geschlos sen
erscheinen lassen. Soweit die Grundbücher elektronisch ge führt werden,
ist für zugelassene Teilnehmer auch eine Einsicht über das Internet mög-
lich (Einzelheiten zum Verfahren und den Kosten ergeben sich aus dem
Falt blatt: Was Sie über die Internet-Grundbucheinsicht wissen sollten).

Die rechtliche Bedeutung der Eintragung
Das Grundbuch hat nicht nur die Bedeutung, eine zu -
ver lässige Übersicht über die an einem Grundstück be -
ste hen den Rech te zu geben. Vielmehr sind auch die Ent -
ste hung, Rang   folge und Fort bestand dieser Rechte in
der Re gel von der Eintragung abhängig.

Eintragung und Entstehung der Rechte
Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück,
zu Be lastungen eines Grundstücks mit einem Recht
sowie zur Über tragung oder Belastung eines solchen
Rechts ist die Ein tragung der Rechtsänderung im Grund -
buch erfor der lich. Bei der Übertragung des Eigen tums
an einem Grund    stück werden Erwerber daher Ei gen   -
tümer nicht schon durch die Einigung mit der alten
Eigentü merin bzw. dem alten Eigentümer über den Ei -
gen tums über gang (Auf las  sung), sondern erst mit der
Ein tragung der Ei gen tums   änderung im Grundbuch.
Auch eine Hypo thek oder Grund  schuld muss eingetra-
gen wer den, damit sie ent   stehen kann. Zudem muss,
soweit über sie eine be son dere Ur kun de aus  gestellt
wird (Hypo thekenbrief, Grund     schuld brief), diese über-
geben oder die Übergabe durch eine be sondere Ver  -
ein barung ersetzt werden.
Der Eintragungsgrundsatz wird in einigen Sonder fällen,
ins  besondere bei Rechtsnachfolge kraft Geset zes oder
kraft Staats aktes, durchbrochen: Wenn z. B. die alte Ei -
gen   tü me rin stirbt, werden ihre Erben kraft Gesetzes Ei -
gen tümer. Sie werden im Wege der Grund buchbe rich -
ti gung als Ei gen tü mer in das Grund buch eingetragen.
Im Zwangs  ver   stei ge rungs verfahren erwerben Ersteher
das Ei     gen tum bereits mit dem Zuschlag und nicht erst
mit ihrer nach folgenden Ein tragung als Eigentümer.
Soweit über Hypotheken oder Grundschulden Briefe er -
teilt sind, ersetzt bei der Übertragung dieser Rechte die
Über  gabe des Briefes die Eintragung. Außerdem ist
eine schrif t liche Abtretungserklärung erforderlich.

Rang der Rechte
Die Rangverhältnisse unter den verschiedenen Rechten
wer                 den, soweit sie in einer Abteilung eingetragen
sind, durch ihre Reihenfolge bestimmt. Soweit die
Rech  te in ver  schiedenen Abteilungen eingetragen
sind, hat das un ter An    ga be eines früheren Tages ein-
getragene Recht den Vor   rang.
Der Rang spielt eine besondere Rolle bei den Hypo -
theken und Grundschulden: Wenn der Erlös bei der
Zwangs        ver steigerung nicht ausreicht, um alle Hypo -
the  ken und Grund           schulden zu tilgen, dann werden
nicht alle Gläu   biger mit einem gleichen Bruchteil be -
friedigt, son dern zu erst die/der erste vollständig,
dann die/der zweite usw., bis der Erlös erschöpft ist.

Es kann vereinbart und eingetragen werden, dass im
Grund      buch eingetragene Gläubiger oder Berechtigte
neu en Gläubigern oder Berechtigten den Vorrang ein -
räu men und selbst mit ihren Rechten im Rang zu rück -
treten. Dann gehen die neuen Gläubiger oder Be rech -
tig ten aber auch bei der Zwangs versteigerung vor,
was die Sich e rung der zurücktretenden Gläubiger
oder Be rech tig  ten völ    lig entwerten kann. 
Es kommt häufig vor, dass ältere Men  schen ihr Haus -
grundstück gegen Ge wäh rung eines Woh nungsrechts,
eines Altenteils oder einer Rente über tra  gen und dass
diese Rechte zur Sicherung im Grund  buch des Grund -
stücks eingetragen werden. Wenn die neu e Eigen -
tümerin bzw. der neue Ei gen tümer dann das Grund  -
stück beleihen will, sagt ihr/ihm die Bank häufig, dass
bes sere Kondi tionen für das Dar lehen zu er langen
sind, wenn das Dar lehen an erster Stelle, also mit Rang
vor dem Woh nungs recht, dem Altenteil oder der Real -
last für die Rente ein ge tragen wird. 

Neue Ei gen tümer treten dann gelegentlich an die frü -
he ren Eigen tümer und jetzt noch als Berech tigte des
Woh nungs  rechts usw. ein getra ge   nen alten Leute heran
mit der Bitte, doch dem Dar le hen der Bank den Vor -
rang zu ge währen und selbst zu rück       zutreten. 
Hier ist Vor sicht ge boten. Das Woh nungs  recht usw. ist
zur Siche  rung der früheren Eigentümer ein   getragen
wor den. Diese Siche rung kann durch den Rang     rücktritt
wert  los werden. Be rech  tigte eines Woh nungs     rechtes,
eines Alten teils oder einer Reallast sollten da her hell -
hörig werden, wenn neue Ei gentümer sie bit ten, doch
beim Notar eine Erklärung zu unterschreiben.

Der gute Glaube an den Inhalt des Grund -
buches
Ist im Grundbuch für eine Person ein Recht eingetra-
gen, so wird vermutet, dass ihr das Recht zusteht. Der
oder die eingetragene Berechtigte braucht danach im
Streit fall sein Recht nicht zu beweisen, sondern es ist
Sache der Ge gen sei te, das Gegenteil zu beweisen. Ist
ein im Grund buch ein ge  tragenes Recht gelöscht, so
wird ver mu tet, dass das Recht nicht besteht.

Weiter gilt zugunsten der Person, die ein Recht an
einem Grund stück oder ein Recht an einem solchen
Recht (z. B. ein Pfandrecht an einer Hypothek) erwirbt,
der Inhalt des Grund  buches als richtig, es sei denn,
dass ein Wider spruch ge gen die Richtigkeit eingetra-
gen oder die Un rich tigkeit der Erwerberseite bekannt
ist. Wenn in dem oben erwähnten Fall die eingetra -
genen ge setz lichen Er ben vor Eintragung des Wider -
spruchs das Grund stück ver kaufen und das Eigentum
auf die Er werber über tragen, so werden die Erwerber
mit der Ein  tragung Eigen  tümer und nicht eingetragene
Testa ments erben ver lieren ihr Ei gen  tum. Man kann sich
daher auf den Inhalt des Grund bu ches insoweit verlas-
sen, dass ein getragene Rech te be stehen oder nicht ein-
getragene, aber eintra gungs fä hige Rech   te nicht beste-
hen. Das gilt aller dings nicht für Rechte, die nicht im
Grund buch einge tra gen werden kön nen, aber gleich -
wohl gewissermaßen am Grund stück haf ten (z. B. An      -
lieger   bei  träge, öffentlich -recht  liche Bau be schrän  kun g  en
und Baulasten).

Die rangletzten Gläu bi ger ge hen bei der Zwangsver -
steigerung nicht selten leer aus. Wer also Geld gegen
Sicher heiten im Grund    buch aus  leiht, kann sich nicht
allein darauf ver lassen, dass zu sei nen Gunsten ein
Recht im Grundbuch ein     getragen wird. Sie bzw. er
muss auch bedenken, wel chen Erlös das belastete
Grund stück bei einer Zwangs ver steigerung wohl erzie-
len wird und welche Rechte ihr/ihm im Rang vorge-
hen. Gesichert ist sie bzw. er nur, wenn der mit ei ni -
ger Sicherheit zu erwartende Erlös hoch genug ist, um
nach Auszahlung der rang besseren Gläu biger noch
die eigene Forderung zu befrie digen. Diese Prüfung
nimmt das Grund buchamt den Betei lig ten nicht ab. Ein
1.000 qm großes Grund stück kann nichts oder viele
Millionen Euro wert sein, je nachdem wo es liegt, wie
es be baut ist und wie der Grund stücks markt Lage und
Be bau ung be wertet. Das Grund buch   amt prüft das
nicht nach.
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Erledigte Eintragungen werden – von Ausnahmen ab ge se hen – vom
Grund  buch amt nicht von Amts wegen ge löscht, sondern nur auf Antrag
von Betei ligten. Die hier für erforderlichen Bewilligungen und sonstigen zu
der Lö  schung erforderlichen Erklärungen (insbesondere die Zu  stim mungs -
erklärungen von Eigentümern zur Lö schung einer getilgten Hypo thek oder
Grundschuld) be dür fen eben  falls der notariellen Beurkundung oder nota ri -
ellen Beglau bi gung.
Um das Grundbuchblatt „sauber” zu halten, kann es sich ins besondere für
die Eigentümerin bzw. den Eigen tümer em pfehlen, die Löschung erledig-
ter Ein tra gungen zu be an    tragen, selbst wenn das Gerichts- und
Notarkosten ver ur   sacht. In dem Zeitpunkt, in dem das durch Hypo thek ge   -
sich erte Darlehen zurückgezahlt wird, wird die Gläu bi gerin bzw. der
Gläubiger die Löschungs be wil ligung für die Hy po thek problemlos erteilen.
Jahrzehnte später gibt es die alten Gläubiger vielleicht nicht mehr. Dann
wird die Lö schung schwierig und langwierig. Das kann sich är ger lich aus-
wirken, wenn das Grundstück rasch verkauft oder be lastet werden soll und
Käufer oder Kreditgeber das Ge schäft von der vorherigen Löschung der
alten Hy po  thek abhängig machen. Auch wenn getilgte Hy po the ken und
Grund  schulden aus Gründen der Rang wah rung nicht ge löscht werden sol-
len, ist es daher zweck  mäßig, die Lö  schungs   bewilligung der Gläubiger
ein zuholen und – zu sam   men mit den etwa vor handenen Hypotheken- und
Grund     schuld brie   fen  – sicher aufzu be wahren.

Einsicht in das Grundbuch
Nach § 12 der Grundbuchordnung ist die Einsicht in das Grund  buch
jeder Person gestattet, die ein berechtigtes In te  resse darlegt. Soweit sie
ein Recht auf Ein sicht hat, kann sie auch die Erteilung einer einfachen
oder be glau big  ten Ab  schrift verlangen.
Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Person, die in das Grund -
buch Einsicht nehmen will, ein ver ständ  liches, durch die Sachlage ge -
recht fertigtes Inte res se ver folgt. Es reicht aus, dass zur Überzeugung des
Grund buch   amtes sach liche Gründe vorgetragen werden, welche die
Verfol gung unbefugter Zwecke oder bloßer Neugier aus   geschlos sen
erscheinen lassen. Soweit die Grundbücher elektronisch ge führt werden,
ist für zugelassene Teilnehmer auch eine Einsicht über das Internet mög-
lich (Einzelheiten zum Verfahren und den Kosten ergeben sich aus dem
Falt blatt: Was Sie über die Internet-Grundbucheinsicht wissen sollten).

Die rechtliche Bedeutung der Eintragung
Das Grundbuch hat nicht nur die Bedeutung, eine zu -
ver lässige Übersicht über die an einem Grundstück be -
ste hen den Rech te zu geben. Vielmehr sind auch die Ent -
ste hung, Rang   folge und Fort bestand dieser Rechte in
der Re gel von der Eintragung abhängig.

Eintragung und Entstehung der Rechte
Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück,
zu Be lastungen eines Grundstücks mit einem Recht
sowie zur Über tragung oder Belastung eines solchen
Rechts ist die Ein tragung der Rechtsänderung im Grund -
buch erfor der lich. Bei der Übertragung des Eigen tums
an einem Grund    stück werden Erwerber daher Ei gen   -
tümer nicht schon durch die Einigung mit der alten
Eigentü merin bzw. dem alten Eigentümer über den Ei -
gen tums über gang (Auf las  sung), sondern erst mit der
Ein tragung der Ei gen tums   änderung im Grundbuch.
Auch eine Hypo thek oder Grund  schuld muss eingetra-
gen wer den, damit sie ent   stehen kann. Zudem muss,
soweit über sie eine be son dere Ur kun de aus  gestellt
wird (Hypo thekenbrief, Grund     schuld brief), diese über-
geben oder die Übergabe durch eine be sondere Ver  -
ein barung ersetzt werden.
Der Eintragungsgrundsatz wird in einigen Sonder fällen,
ins  besondere bei Rechtsnachfolge kraft Geset zes oder
kraft Staats aktes, durchbrochen: Wenn z. B. die alte Ei -
gen   tü me rin stirbt, werden ihre Erben kraft Gesetzes Ei -
gen tümer. Sie werden im Wege der Grund buchbe rich -
ti gung als Ei gen tü mer in das Grund buch eingetragen.
Im Zwangs  ver   stei ge rungs verfahren erwerben Ersteher
das Ei     gen tum bereits mit dem Zuschlag und nicht erst
mit ihrer nach folgenden Ein tragung als Eigentümer.
Soweit über Hypotheken oder Grundschulden Briefe er -
teilt sind, ersetzt bei der Übertragung dieser Rechte die
Über  gabe des Briefes die Eintragung. Außerdem ist
eine schrif t liche Abtretungserklärung erforderlich.

Rang der Rechte
Die Rangverhältnisse unter den verschiedenen Rechten
wer                 den, soweit sie in einer Abteilung eingetragen
sind, durch ihre Reihenfolge bestimmt. Soweit die
Rech  te in ver  schiedenen Abteilungen eingetragen
sind, hat das un ter An    ga be eines früheren Tages ein-
getragene Recht den Vor   rang.
Der Rang spielt eine besondere Rolle bei den Hypo -
theken und Grundschulden: Wenn der Erlös bei der
Zwangs        ver steigerung nicht ausreicht, um alle Hypo -
the  ken und Grund           schulden zu tilgen, dann werden
nicht alle Gläu   biger mit einem gleichen Bruchteil be -
friedigt, son dern zu erst die/der erste vollständig,
dann die/der zweite usw., bis der Erlös erschöpft ist.

Es kann vereinbart und eingetragen werden, dass im
Grund      buch eingetragene Gläubiger oder Berechtigte
neu en Gläubigern oder Berechtigten den Vorrang ein -
räu men und selbst mit ihren Rechten im Rang zu rück -
treten. Dann gehen die neuen Gläubiger oder Be rech -
tig ten aber auch bei der Zwangs versteigerung vor,
was die Sich e rung der zurücktretenden Gläubiger
oder Be rech tig  ten völ    lig entwerten kann. 
Es kommt häufig vor, dass ältere Men  schen ihr Haus -
grundstück gegen Ge wäh rung eines Woh nungsrechts,
eines Altenteils oder einer Rente über tra  gen und dass
diese Rechte zur Sicherung im Grund  buch des Grund -
stücks eingetragen werden. Wenn die neu e Eigen -
tümerin bzw. der neue Ei gen tümer dann das Grund  -
stück beleihen will, sagt ihr/ihm die Bank häufig, dass
bes sere Kondi tionen für das Dar lehen zu er langen
sind, wenn das Dar lehen an erster Stelle, also mit Rang
vor dem Woh nungs recht, dem Altenteil oder der Real -
last für die Rente ein ge tragen wird. 

Neue Ei gen tümer treten dann gelegentlich an die frü -
he ren Eigen tümer und jetzt noch als Berech tigte des
Woh nungs  rechts usw. ein getra ge   nen alten Leute heran
mit der Bitte, doch dem Dar le hen der Bank den Vor -
rang zu ge währen und selbst zu rück       zutreten. 
Hier ist Vor sicht ge boten. Das Woh nungs  recht usw. ist
zur Siche  rung der früheren Eigentümer ein   getragen
wor den. Diese Siche rung kann durch den Rang     rücktritt
wert  los werden. Be rech  tigte eines Woh nungs     rechtes,
eines Alten teils oder einer Reallast sollten da her hell -
hörig werden, wenn neue Ei gentümer sie bit ten, doch
beim Notar eine Erklärung zu unterschreiben.

Der gute Glaube an den Inhalt des Grund -
buches
Ist im Grundbuch für eine Person ein Recht eingetra-
gen, so wird vermutet, dass ihr das Recht zusteht. Der
oder die eingetragene Berechtigte braucht danach im
Streit fall sein Recht nicht zu beweisen, sondern es ist
Sache der Ge gen sei te, das Gegenteil zu beweisen. Ist
ein im Grund buch ein ge  tragenes Recht gelöscht, so
wird ver mu tet, dass das Recht nicht besteht.

Weiter gilt zugunsten der Person, die ein Recht an
einem Grund stück oder ein Recht an einem solchen
Recht (z. B. ein Pfandrecht an einer Hypothek) erwirbt,
der Inhalt des Grund  buches als richtig, es sei denn,
dass ein Wider spruch ge gen die Richtigkeit eingetra-
gen oder die Un rich tigkeit der Erwerberseite bekannt
ist. Wenn in dem oben erwähnten Fall die eingetra -
genen ge setz lichen Er ben vor Eintragung des Wider -
spruchs das Grund stück ver kaufen und das Eigentum
auf die Er werber über tragen, so werden die Erwerber
mit der Ein  tragung Eigen  tümer und nicht eingetragene
Testa ments erben ver lieren ihr Ei gen  tum. Man kann sich
daher auf den Inhalt des Grund bu ches insoweit verlas-
sen, dass ein getragene Rech te be stehen oder nicht ein-
getragene, aber eintra gungs fä hige Rech   te nicht beste-
hen. Das gilt aller dings nicht für Rechte, die nicht im
Grund buch einge tra gen werden kön nen, aber gleich -
wohl gewissermaßen am Grund stück haf ten (z. B. An      -
lieger   bei  träge, öffentlich -recht  liche Bau be schrän  kun g  en
und Baulasten).

Die rangletzten Gläu bi ger ge hen bei der Zwangsver -
steigerung nicht selten leer aus. Wer also Geld gegen
Sicher heiten im Grund    buch aus  leiht, kann sich nicht
allein darauf ver lassen, dass zu sei nen Gunsten ein
Recht im Grundbuch ein     getragen wird. Sie bzw. er
muss auch bedenken, wel chen Erlös das belastete
Grund stück bei einer Zwangs ver steigerung wohl erzie-
len wird und welche Rechte ihr/ihm im Rang vorge-
hen. Gesichert ist sie bzw. er nur, wenn der mit ei ni -
ger Sicherheit zu erwartende Erlös hoch genug ist, um
nach Auszahlung der rang besseren Gläu biger noch
die eigene Forderung zu befrie digen. Diese Prüfung
nimmt das Grund buchamt den Betei lig ten nicht ab. Ein
1.000 qm großes Grund stück kann nichts oder viele
Millionen Euro wert sein, je nachdem wo es liegt, wie
es be baut ist und wie der Grund stücks markt Lage und
Be bau ung be wertet. Das Grund buch   amt prüft das
nicht nach.
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